
Kefchäfts -KcrLenöer.
Stempel - Scalen.

Scala I für Wechsel.
Für Oesterreich und Ungarn.

Gebühr sammtÜber bis Zuschlag
fl. kr.

- fl- 75 fl. 5
75 „ 150 „ — 10

150 „ 300 „ — 20
300 . 450 „ — 30
450 „ 600 „ — 40
600 „ 750 „ — 50
750 „ 900 „ — 60
900 „ 1050 „ — 70

1050 „ 1200 „ — 80
1200 „ 1350 „ — 90
1350 „ 1500 „ 1 —
1500 „ 3000 „ 2 —
3000 „ 4600 „ 3 —
4600 „ 6000 „ 4 —
6000 „ 7500 „ 5 —
7500 „ 9000 „ 6 —
9000 „ 10600 „ 7 —

10500 „ 12000 „ 8 —
12000 „ 13500 „ s —

und so fort von je 1500 fl . um 1 fl . mehr , wo-
bei ein Restbetrag von weniger als 1600 fl.
als voll anzunehmen ist.

Scala III für Wertrage etc.
Für Oesterreich und Ungarn.

Gebühr sammtÜber bis Zuschlag
fl- kr.

- fl- 10 fl. 7
10 „ 20 „ — 13
20 „ 30 „ — 19
30 „ 50 „ — 32
50 „ 100 „ —, 63

100 „ 150 „ — 94
150 „ 200 „ 1 25
200 „ 400 „ 2 50
400 „ 600 „ 3 75
600 „ 800 „ 5 —
800 „ 1000 „ 6 25

1000 „ 1200 „ 7 50
1200 „ 1600 „ 10 —
1600 „ 2000 „ 12 50
2000 „ 2400 „ 15 —
2400 „ 2800 „ 17 50
2800 „ 3200 „ 20 —
3200 „ 3600 „ 22 50
3600 „ 4000 „ 25 —

Ueber 4000 fl . ist von je 200 fl . eine Mehr-
gebühr sammt Zuschlag von 1 fl . 26 kr. zu
entrichten , wobei ein Restbetrag von weniger
als 200 fl . als voll anzunehmen ist.

Scala II für Wechtsurkunden,
Kmpfangsöestätigungen etc.

Für Oesterreich und Ungarn

Über
Gebühr sammt

bis Zuschlag
fl- kr.

- fl- 20 fl. 7
20 „ 40 „ — 13
40 „ 60 „ — 19
60 „ 100 „ — 32

100 „ 200 „ — 63
200 „ 300 „ — 94
300 „ 400 „ 1 25
400 „ 800 „ 2 50
800 „ 1200 „ 3 75

1200 „ 1600 „ 5 —
1600 „ 2000 „ 6 25
2000 „ 2400 „ 7 50
2400 „ 3200 „ 10 —
3200 „ 4000 „ 12 50
4000 „ 4800 „ 15 —
4800 „ 5600 „ 17 50
6600 „ 6400 „ 20 —
6400 „ 7200 „ 22 50
7200 „ 8000 „ 25 —

Ueber 8000 fl . ist von je 400 st . eine Mehrge-
bühr sammt Zuschlag von 1 fl. 25 kr . zu ent¬
richten, wobei ein Restbetrag von weniger als
400 fl . als voll anzunehmen ist.

Stempelmarken.
Mit Rücksicht auf die vorhandenen Stempel

marken können die Stempelgebühren solcher
Beträge , in deren Höhe keine Marken bestehen
am bequemsten in folgender Weise entrichtet
werden:
Die Gebühren

von
durch Marken

von

kr. 13 kr. 10 kr. 3
„ 19 „ 15 -> „ 4
„ 32 „ 25 -l- „ 7
„ 40 „ 36 „ 4
„ 63 „ 60 „ 3
„ 72 „ 60 „ 12
„ 94 „ 90 „ 4
fl . 1 .25 fl . 1 .- „ 25
„ 3 .75 „ 3 .- „ 75
„ 6 .25 „ 6 . - „ 25
„ 7 .50 „ 7— „ 50
„ 12 .50 „ 12 .- „ 50
„ 17.60 „ 15 .- fl- 2.
„ 22.50 „ 20 .- 2.
„ 25 .- „20 .- - „ 5.

(Außer obigen gibt eS
zu 1 und 5 kr. , fl . 2 .-

noch Stempelmarken
fl. 4. - , fl. 10.- .)

Kaufmännische Rechnungen undHuitlungen sind bis 10 fl . einschließlich stempelfrei,
über 10 fl . bis 50 fl. einschließlich ist 1 kr. , über 50 fl . 5 kr. Stempelgebühr. — Sakbirte
Rechnungen , welche bei öffentlichen Caffen oder Behörden als Quittung gelten , sind nach Scala II
zu stempeln. _
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Scala I gilt a) für im Jnlande ausgestellte, innerhalb sechs Monaten , und im Auslande
ausgestellte , innerhalb 12 Monaten zahlbare Wechsel ; l>) für Indossamente (Giri ) auf Wechseln,
welche der Scala II unterliegen ; c) für den Wechseln gleichgehaltene kaufmännische Anweisungen
von mehr als achttägiger Laufzeit und Verpflichtscheine (T . P . 11 , a und T . P . 60 1 , ») ;
ä) fürSchuldbriefeüber Vorschüsse öffentlicher Creditinstitute auf Staats ' und andere Werth¬
papiere für die Dauer von drei Monaten (T . P . 36 , 1 a ) .

Kaufmännische Anweisungen von nicht mehr als achttägiger Laufzeit unterliegen ohne
Rücksicht auf den Betrag der fixen Gebühr von 5 kr . , wenn diese Laufzeit aus dem Contexte der
Anweisung selbst erhellt.

Für die im Auölande ausgestellten Wechsel tritt die Stempelpflicht ein, sobald dieselben
in das gebührenpflichtige Inland zu einer wechselverbindlichen Handlung oder zum gerichtlichen
Gebrauch einlangen.

Scala II gilt a) fürRechtsurkunden, welche weder ScalaI, noch Scalain , noch dem
fixen Stempel von 50 kr. unterliegen ; b) für Wechsel, im Jnlande ausgestellte, nach sechs Mo¬
naten zahlbare , und im Auslande ausgestellte, nach zwölf Monaten zahlbare ; e) für die diesen
Wechseln beigefügten Empfangsbestätigungen . (Indossamente siehe Scala I .)

Dem fixen Stempel von 50 kr . unterliegen außer den im allgemeinen Stempelgesetze
ausdrücklich benannten Urkunden in Folge nachträglicher Erläuterungen folgende Rechtsurkunden:
a) Erklärungen über Löschung bücherlich eingetragener Bestandverträge und Pachtcautionen , wenn
der Vertrag durch Ablauf der Zeit erloschen ist ; b) Urkunden über die Aenderungen des früher
bestandenen Zinsfußes von Darlehenscapitalien ; «) unentgeltliche Einräumungen des Borgangs¬
rechtes bücherlich sichergestellter Forderungen ; ä) Erklärung , daß sich mit einem Pfände (Hypothek)
von geringerem Werthe für ein unberührt bleibendes Recht begnügt werde , oder daß die Haftung
von einem aus mehreren , für dasselbe Recht mithaftenden Pfandgegenständen ganz oder zum
Theile gelöscht , oder daß die Haftung von einem Pfandgegenstande auf einen anderen Gegenstand,
welcher derselben haftenden Person gehört, übertragen werden könne; v) Urkunden über bücherliche
Löschung von Forderungen , welche im Consolidationswege erlöschen.

ScalaIII gilt a) fürKauf- , Tausch - undLieferungsverträgeüber bewegliche Sachen
(T . P . 65 , ä., Ä, T. P . 97 , ». T . P . 69, T. P. 57, o , a) ; 5 ) fürentgeltliche Cessionenüber
andere Sachen , als Schuldforderungen (T . P . 32, 2 , x, T - P . 110, a , bb ) ; e ) für Verträge
über DienstleistungenderT . P . 40 , Ä, b ; ä) für Empfangsbestätigungen der Gewinste des
Zahlenlotto (A . P . 57, L , 2 , b , na) ; s ) fürHoffnungskäufe (T. P . 57 , 6 , a) ; H für dieSchuld¬
verschreibungen der T . P. 36, 2 , a ; x) für dieVerträge der Actiengesellschaften der T. P. 55,
ö , 2 , a und b ; ll ) Verzichtleistung auf Rechte, welche bewegliche» Sachen gleichgehalten
werden ; (mit Ausnahme von Schuldforderungen) T. P . 101 . I . H,. na.

Das Papier , welches zu stempelpflichtigen Schriften verwendet wird , darf die bestimmte
Größe nicht überschreiten, widrigens eine höhere Stempelgebühr zu entrichten ist. Als Grundsatz
gilt, daß, wo nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt wird , das Flächenmaß eines Bogens
1760 om.r nicht überschreiten darf , d . i . die Zahl der Centimeter der Höhe und Breite
des ganzen ausgebreiteten Bogens mit einander multiplicirt , darf kein höheres Produkt als 1750
geben , und ist daher das Papierformat von 37 cm Höhe und 47 em Breite das
entsprechendste. Bei Ueberschreitung dieses Formats ist für jeden Bogen diejenige Gebühr zu leisten,
welche die bei normaler Größe des Papiers zu entrichtende Gebühr um 50 kr. übersteigt ; wenn
die normale Gebühr weniger als 50 kr . beträgt , ist sie doppelt zu entrichten. — Die verwendeten
Stempelmarken müssen ganz unversehrt, ohne Spur eines bereits gemachten Gebrauches sein ; mit
Ausnahme von Eingaben , deren Dnplicaten u . s. w . , Rubriksabschriften und jene Schriften , welche
nur als Beilagen einer Stempelgebühr unterliegen , oder welche bedingt stempelfrei ausgefertigt
wurden , und von welchen nun ein weiterer Gebrauch gemacht wird , oder die aus dem Auslande in
das Inland übertragen wurden , ferner mit Ausnahme von Ankündigungen , Ausschreibungen der
Handels - und Gewerbetreibenden u . dgl . soll jede Urkunde oder Schrift asif schon mit der gesetz¬
mäßigen Marke versehenem Papier geschrieben werden . Die Stempelmarke ist daher auf dem
zur Schrift bestimmten Papiere auf der ersten Seite eines jeden stempelpflichtigen Bogens an
einer solchen Stelle aufzukleben, daß von der Schrift wenigstens eine Zeile, nie aber deren Ueber-
schrift (Titel ) oder Unterschrift über die Marke unter dem Stempelzeichen in gerader Linie fort¬
läuft und hierdurch die Marke auf dem farbigen Felde überschrieben wird . Beim Gebrauche von
Blanketten ist die Marke an eine für die Handschrift aufgesparte Stelle zu kleben . — Das
Abstempeln der Marken mit Privat - Stampiglien ist nicht gestattet. Die Nichterfüllung der Stempel¬
pflicht zieht eine Strafe nach sich , welche , insoweit es sich um Urkunden handelt , die unter das
Gesetz vom 8 . März 1876 (N .- G . - Bl . Nr . 26) fallen , bei den der Scala I , ferner bei den einer
festen Gebühr unterliegenden , im ß . 20 des vorcitirten Gesetzes näher bezeichneten Urkunden das
Fünfzigfache, bei den der Scala II unterliegenden Urkunden das Zehnfache, sonst aber nach 8 - 79
des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 das Dreifache der Stempelgebühr beträgt , wobei bemerkt
wird , daß die nach ß - 20 des Gesetzes vom 8 . März 1876 (R .- G . - Bl . Nr . 26) entfallenden
Gebührenerhöhungen , außer in dem im § . 21 des genannten Gesetzes normirten Falle , nicht
nachgesehen werden können.

^ A .-K- 1893 , gedruckt am SO Sept. 92. 23
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Alphabetisch geordneter Stempetgebühren - Taris.
(Die Stempelgebühr betrifft stets

Abfindungsverträge zwischen Staat
und Sleu . reinhebungsvächter oder
Steuerpflichtigen unbedingt gebüh¬
renfrei.

Abschiede , v . Privaten ausgestellt 50 kr.
— amtliche für Dienstboten , Gehilfen,

Taglöhner 15 kr.
Abschriften , amtliche , einfache , nicht

vidimirte , v . Gerichte ausgestellt36 kr.
— bis fl . 50 Werth 25 kr.
— amtliche , nicht vidimirte , nicht vom
Gerichte , sondern von anderen Be
Hörden ausbestellt 50 kr.

— amtlich vidimirte fl . 1.
— bis fl . 50 Werth 50 kr.
— von der Partei besorgt und sodann

amtlich vom Notar vidimirt 50 kr.
— der Rubrik 15 kr.
— einfache , von der Partei besorgt , frei.
— mehrerer Urkunden auf einem Bogen

bedürfen des Gesammtstempels aller
einzelnen Urkunden.

Absentirungsgesuche 50 kr.
Absolutorien ük>er Studien 50 kr.
— über Rechnungen ». Privaten 50 kr.
Absonderungs -Urkunden od . Protokolle,

ohne Bermögensübertragung 50 kr.
AbstehungS - Erklärungen in Streit¬

sachen 38 kr. , bis fl. 50 Werth iS kr.
Abtretung der Güter an die Gläubi¬

ger , Gesuche hierum 36 kr.
Akkreditive , Wenn sie Zahlungsanwei¬
sungen sind , nach dem angewiesenen
Betrage Scala ll.

— wenn sie Vollmachten find , welche
keine Lohnzusicherung enthalten 50kr.

Aktiv - und Passivstands - Verzeichniß
bei Güterabtretung 50 kr.

AdelS -Bestätignng oder Diplom fl . 1.
— Gesuche um Bestätigung , Verlei¬
hung . Uebertragung , der 1. Bogen
fl. 5, jeder weitere 50 kr.

Adjutum , Gesuche darum 50 kr.
Adoption , Gesuche um Annahme an

Kindesstatt , frei , Urkunde 50 kr.
Scrztliche Zeugnisse 50 kr-
— über verhinderten Volks - und

Bürgerschulbesuch frei.
Agentie -Aufnahmsbewilligung als ab¬

gesondertes Decret fl . 1.
— Gesuch um eine Agentie , flehe Ein¬

gaben d ).
Agnoscirungen (Rechnungs -) , außer¬

gerichtliche 50 kr.
AlterSnachflcht , Gesuch hierum 50 kr.
Anbot zur AÜschließung eines Ver¬

trages 50 kr.
Anschreidungen an die Gewähr , Ge¬

such bei eurem Werthe von fl . 50
vom ersten Bogen 36 kr.

— über 50—100 fl -, v . 1. Bog . 75 kr.
— üb . 100 fl . Werth , v . 1. Bog . fl . 1.50.

u . zw . in Büchern verschiedener Aemter
so oftmal vom 1. Bogen , als die Zahl
der Aemter beträgt.

Anstalten , öffentl . , Eingaben 50 kr.
— Eingaben an Gemeindeanstalten.
Anstellungs -Gesuche , v .jed . Bog . 50 kr.
— Decrere nach d. Werthe der ge¬

kämmten Jahresbezüge , Scala III.
Anweisungen von Kaufleuten oder

auf Kausleute:
1. wenn die Leistung in Geld be¬

steht , wie Wechsel , u . wenn die Zahl¬
barkeit auf höchstens 8Tage vom Aus¬
stellungstage lautet , pr . Stück 5 kr.

2 . wenn die Leistung nicht in Geld
besteht und wenn nicht nach dem in
der Anweisung ausgedrückten Werthe
nach Scala il eine mindere Gebühr
entfällt , 50 kr.

Anzeigen in Strafsachen frei.
Arbcitszeugnisse 50 kr.
— für Dienstboten , Gehilfen , Lehr¬
linge . Taglöhner 15 kr.

Armuthszeugnisse frei.

einen Bogen , wenn nicht ausdrücklich angeführt ist „vom ersten Bogen " .)
, Aufbewahrungsverträge bei bedunge¬

nem Lohn nach Scala II -, außer¬
dem 50 kr.

Ausfertigungen , ämtliche , welche weder
Rechtsurkunden , noch Zeugnisse oder
ämil . Abschriften find , stempelfrei.

Aufgebotsnachsichten , das Gesuch 50 kr.
- Scheine für jedes Brautpaar 50 kr.

Aufkündigung , gerichtliche 36 kr. , außer¬
gerichtliche 50 kr.

AuSgedings - Vertrag , d . Urkunde 50kr.
LuShilfS Gesuche 50 kr.
Luslieferungs - Scheine (Lieferschein)

per Stück fl . 1.
— Sessionen auf denselben , jede Ab¬
tretung 5 kr.

Auswanderungs -Gesuche 50 kr.
— Pässe , bei jeder Ausfertigung fl . 1.
Auszeichnungen , Gesuche , 1 Bg - fl . 5.
Auszüge aus den inländischen öffent¬
lichen Büchern mit Ausnahme der
amtl . Erledigung fl. ,1.

— aas ausländischen Büchern 50 kr.
— aus amtlich ausbewahrlen Privat-
od . Amtsschriften 50 kr.

Bagatellv erfahren-
— Klagen und Executionsgesuche bis
50 fl. 12 kr. , darüber 36 kr.

— Nullitätsbeschwerden und Recurse
vom 1. Bogen des 1. Pares bis 50 fl.
50 kr., darüber 1 fl. ; jeden weiteren
Bogen bis 50 fl. 12 kr., darüber36 kr.

— Urtheile dis 25 fl. 50 kr . , über 25
bis 50 fl. 1 fl-, über 50 bis 200 fl.
2 fl. 50 kr-, über 200 fl. 5 fl.

Bau - , Befund - u . BollendungS - Certi-
ficate , auch Protokolle 50 kr.

— Pläne , als Urkunden 50 kr.
— Pläne , einer Eingabe als Beilage

dienend 15 kr.
— Vertrag , wenn d . Baumeister das

Material liefert , Scala III » außer¬
dem Scala II.

Beförderungs -Gesuche 50 kr.
Befugniß (Gesuch ) um Tanzmusik , Vor¬

stellungen , Concerte , Sehenswürdig¬
keiten gegen Eintrittsgeld , der erste
Bogen fl . 1 , jeder weitere 50 kr.

Befunde , von Sach - und Kunstver¬
ständigen als Beweismittel 50 kr.

Begnadigungs - Gesuche , im Allgemei¬
nen 50 kr.

— wegen Gefällsübertretnngen fl . 1.
— wegen Verbrechen od . Polizeiüber¬
tretung frei.

Beglaubigung , s. Legalisirung.
— als Vollmacht ohne Entgelt 50 kr.
Beilagen zu stempelpflichtigen Ein¬

gaben und Protokollen mit Aus¬
nahme der Armuthszeugnisse 15 kr.

— im Rechtsstreite , bis fl . 50 des
Werthes des Gegenstandes 10 kr. ,
über 50 fl . 15 kr., von Erkenntnissen
stempelfrei.

Beiträge zum Wr . k. k. Krankenanstalts-
sonds s.VermögensübeltragungS .182

Belehnungs -Gesuche 50 kr.
Belohnungs -Gesuche 50 kr.
Beneficien -Verleihungen , Ges . 50 kr.
Bergbelehnung , Gesuch hierum fl . i.
Bergbuchextract fl . i.
Berufungen , welche gegen Entschei¬

dungen bei Gebührenbemessungen
erhoben werden , sind stempelfrci.

Besoldungs -Quittungen , Sc . II.
Bevollmächtigungsclausel 50 kr.
BezugSbewilligungs - Gesuch für Maa¬

ren fl . 1.
Bilanzen , bilanzirte Conti 5 kr.
— welche von den zum Betrieb eines
Bergbaues für Rechnung des Staates
bestellten Aemtern ' und Behörden
ausgestellt worden sind , gebührenfrei.

BodenzinS -Berträge , nach Sc . II.
Bodmerei -Verträge nach Sc - II.
Bolletten -Duplicate fl . 1.
Brief -Copirbuch , stempelfrei.

Bürgerrechts - Verleihung , Gesuch

Bürgschaftsurkunden , wenn Verbind-
lichkeir nicht schätzbar 50 kr . , sonst
nach Scala II.

CautionSrückempfangs - Bestätigung
50 kr . per Bogen.

Certificate , als Zeugniß , um damit
die Bewilligung der competent . Be¬
hörde nachzusuchen fl . 1.

Cessionen , unentgeltlich , für die Ur¬
kunde 50 kr-

— Giri auf Wechseln , s. Wechsel.
— auf den Anweisungen der Kaufleute

jede Abtretung 5 kr.
Cessionen , auf den Verpflichtscheinen

der Kaufleute , den ConnossamenteN
der Seeschiffer , den Ladescheinen der
Frachtführer , den Auslieferungs¬
scheinen (Lagerscheinen , Warrants ),
den Bodmereibriesen und See - Afse-
curanzpolizzen jede Abtretung 5 kr.

— von anderen Schuldforderungen
nvch dem Werthe des Entgelts Sc . ll.

— von allen anderen Rechten als
Schuldforderungen , wieKaufverträge.

vdsqiie » (Checks) per Stück 2 kr., wenn
selbe diese Bezeichnung ausdrücklich
tragen und von statutenmäßig berech¬
tigten inländ .Gesellschaften herrühien.

CitationS -Edicte .Gesuchehiernm fl. 1.
Compromißverträge 50 kr.
Concursverfahren.
— Eingaben um Eröffnung desselben,

i . Bogen 1 fl. , die übrigen je 36 kr.
— Foroerunysanmeldungen bis 50 fl.

12 kr-, darüber 38 kr.
— Abschriften per Bogen 36 kr.
— Erkenntnisse über strittige Rang¬

ordnung nach Werth des Streitgegen¬
standes bis50 fl. 1 fl., darüber S fl . 50 kr.

— Vorrechtsklagen für die Urtheils-
schöpfung fl . 2 .50.

— Liquidation für Urtheilsschöpfung
fl . 1.25.

— Classificationsurtheile vom Activ-
vermögen d . Masse

— Auszüge aus denselben fl . 1.
— Maffa - Vertreter in den Verhand¬

lungen und Schriften stempelfrei,
außer in Classificationserkenntnissen
und deren Auszügen.

Connoffamente pr . Stück fl . 1.
— Cessionen auf demselben für jede

Abtretung 5 kr.
Consensevon Privaten 50kr . perBogen.
Confumo -Pässe , Gesuch hierum fl. 1.
Conti , Noten , Ausweise , Einschreibe¬

bücher u . s. w -, welche von Handels¬
und Gewerbetreibenden über Gegen¬
stände ihres Handels » und Gewerbe¬
betriebes an Handels - u . Gewerbe¬
treibende od. andere Personen aus¬
gestellt werden , ohne Unterschied , ob
dieselben die Saldirung enthalten
oder nicht , mit Ausschluß der dilan-
zirten Conti bis 10 fl. stempelfrei , über
10 fl. bis 50 fl. i kr. und Über50 fl. 5 kr.

Werden saldirte Conti zu einem
gerichtlichen Gebrauche oder anstatt
der Quittung bei einer öffentlichen
Casse beigebracht , so unterliegen sie
der für Empfangsscheine festgesetzten
Gebühr nach Sc . II.

Die Verpflichtung zur Zahlung
dieser festen Gebühr tr »tt auch dann
ein , wenn derlei Rechnungen in den
Text einer kaufmännischen Correspon-
denz ausgenommen oder einer solchen
als Anhang Beilage u . dgl . bei-
gefüat werden.

Dre Unterschrift des Ausstellers ist
zur Begründung der Gebührenpflicht
nicht erforderlich , sondern es genügt,
wenn die Anstalt oder Person , in
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deren Geschäfte die Ausstellung er¬
folgte , aus der Rechnung , z. B . aus
einer Druckbezeichnung , Stampig -
u . dgl . entnommen werden kann.

Unter dieser Voraussetzung unter¬
liegen daher auch die in den Geschäf¬
ten der Hotelbesitzer , Gastwirth!
u . dgl . ausgestellten Rechnungen
dieser Gebühr.

Convocations - Edicte , Gesuch fl. 1.
Copulattons - Scheine für jeden

Trauungsfall u . Bogen 50 kr.
Coramisirungen stempelfrei.
Curatelsrechnungen (ohne Rechtsstreit ) ,

Eingabe m . Vorlage 36 kr. pr . Bogen.
Dampfkeffelerprobung , Gesuch 50 kr-
— Certificate frei.
Darlehensgeschäfte , kaufmännische,

gegen Faustpfand , die Schuldurkunde
nach Sc . II.

— der Pfandschein 50 kr.
— wenn jedoch das sogenannte Kost¬

geschäft die Dauer von 8 Tagen nicht
überschreitet 10 kr.

— Vertrag, » , zw . die darin errichteten
Urkunden , Schuldscheine u . Schuld¬
briefe:

1. über Vorschüsse auf Staats - u.
andere Werthpapiere , oder Maaren
auf 3 Monate , auch die Prolongation
nach dem Betrage Scala I.

2 . von anderen Anstalten und
Personen und auflängereZeitertheilt
nach Scala II.

S. andere Schuldverschreibungen,
wenn sie auf Ueberbringer lauten,
nach dem Werthe Scala m . ; wenn
sie nicht auf Ueberbringer lauten,
nach Scala II ; wird jedoch die
Darlehensdauer verlängert , so ist
nach Scala HI zu ergänzen.

DatumS - Certificirung , gerichtl . fl. 1
Depositen als eine Zahlung , die der

Erleger im eigenen oder eines
anderen Namen an Denjenigen , für
den der erlegte Gegenstand auf¬
zubewahren ist, leistet , nach Scala II.

— Empfangscheine über erfolgte
Depositen 50 kr.

— Gesuche um Annahme oder Aus-
folgung s. Eingaben a ) .

— Extrakte fl. 1.
Deservit -Quittungen , n . Sc . H.
Diäten -Anweisungen von Privaten

nach Scala II.
Dienstavschiede bei Privaten 50 kr.
— für Dienstboten , Gehilfen rc . 15 kr.
Dienstboten - Zeugnisse und Reise-
Urkunden 15 kr.

Dienstverleihungsgesuche 50 kr.
Dienstverträge , entgeltliche , über
Dienstleistungen nach dem Betrage
aller JahreSgenüsse , mit Rücksicht auf
die Dauer der Leistung nach Scalalll.

Diplome fl . 1, von Priv . ausgest . 50 kr.
DiSciplinar - Angelegenheiten , Ein¬
gaben pr . Bogen 50 kr ., Recurse v.
i . Bogen fl - i.

DiSvenSgesuche an öffentliche Behörden
uns Aemter 50 kr.

Duplikate gerichtlicher Eingaben in u.
außer Streitverfahren 36 kr., anderer
Eingaben 50 kr.
— amtliche , auf Ansuchen der Partei
von Bolletten u . Steuerscheinen fl. 1,
der Nrtheile fl . 1.

Dupliken im Rechtsstreit per Bogen
36 kr . und bei einem Gegenstände
unter fl . 50 iS kr.

DurchfuhrSpiisse , Gesuch um dieselben,
vom 1. Bog . fl . 1.

Edikte , Gesuch hierum fl. 1.
Ehebewilligungen , von Privaten 50kr.
EhedtSpensen , Gesuch hierum 50 kr.
Ehepacte , Vertrag nach Scala II.
— Siehe BermögcnSübertragung.
Ehepacte . Enthält der Vertrag Rechte,

welche erst nach dem Todesfälle eines
Gatten wirksam werden , v . 1. Bg.
fl . 1.

— Eingaben um Handelsgericht !,che
Eintragung der Vermögensrechte der

Ehefrau eines Kaufmannes , v. 1. Bg.
fl . 5 , jeder weitere 50 kr.

Ehescheidungs - , Trennungs oderUngil-
trgkeitserklärungs -Eingaben 50 kr.

Ehrenämter , Gesuch um Verleihung,
1. Bg . fl. 5, jeder weitere 50 kr-

Einantwortungs -Gesuche 36 kr.
Einberufungs - Edicte , Gesuche fl . 1.
Einbürgerungs - Gesuch um Staats¬

oder Gewriudebürgerrecht fl . 2.
Einfuhrspäfse , Gesuche hierum fl . 1.
Eingaben v . Privatpersonen:

») 1. im gerichtl . Verfahren in
und außer Streitsachen 36 kr.

2 . Alle anderen von jedem Bogen,
woferue die einen (1) u . die anderen
(2) in den nachfolgenden Absätzen
keiner höheren oder niederen Gebühr
zugewiesen oder dieselben nicht
befreit flnd 50 kr. ;

b) bezüglich nachstehender Erwerbs-
befugnisse : 1. wodurch der selbst¬
ständige Betrieb eines freien Ge¬
werbes bei der Behörde angemeldet
oder die zum Gewerbsbetriebe erfor¬
derliche Concession der Behörde an¬
gesucht wird , und um Befugniß zu
Privatagentien:
a ») in der Haupt - und Residenzstadt

Wien vom ersten Bogen fl. 6;
db ) in anderen Städten mit einer

Bevölkerung von mehr als 50.000
Seelen , v. 1. Bg . fl . 4;

00) 10.000 — 50.000 Seelen vom
1. Bogen fl. 3;

ää ) 5000—10.000 Seel . v. 1 . Bg . fl . 2.
so ) in allen übrigen Orten fl. 1.50.

in allen diesen Fällen ein jeder
weitere Bogen 50 kr.;
2. um Ertheilung oder An¬

erkennung einer Berechtigung oder
Befugniß zu Unternehmungen oder
Erwerbsgeschäftcn in anderen als
den im Absätze d , 1 begriffenen Fällen,
dann zur Vornahme einzelner , einer
besonderen behördlichen Gestattung
bedürfenden Erwerbsactc , als : Zur
Abhaltung v. öffentl . Tanzmusiken,
zur Offenhaltung der Gast - , Schank - ,
Kaffeehäuser über die Polizeilichen
Sperrstunde , zur Ausstellung von
Sehenswürdigkeiten , zu gymnasti¬
schen od . theatralischen Vorstellungen,
Concerten rc. gegen zahlbaren Zutritt,
1. Bogen fl . 1;

o) 1. um Verleihung , Bestätigung
oder Uebertragung von Adelsgraden,
Verleihung von Orden , um Be¬
willigung , ausländische Orden an¬
nehmen und tragen zu dürfen , Ver¬
einigung oder Verbesserung von
Wappen , Ausfertigung eines Wap¬
penbriefes , Bewilligung v. Namens¬
änderungen oder Namens - Ueber-
tragungen , Verleihung v . Würden,
Ehrentrteln und sonstigen Ehren¬
vorzügen und Auszeichnungen mit
Inbegriff jener für gewerblicheUnter-
nehmungen , v. 1. Bg . fl . 5.

Bei gerichtl . Eingaben oder deren
Stelle vertretenden Protokollen,
welche keine Rechtsurkunden ent¬
halten a . einer festen Siempelaebühr
von 50 kr. oder einer höheren für den
1. Bogen unterliegen , beträgt die
feste Gebühr für den 2 . und ferneren
Bogen nur 36 kr. , u . wenn der Streit¬
gegenstand ohne NebengebührenLO fl.
übersteigt , nur 12 kr.

Eingaben » resp . Anzeigen über das
Bersammlungsrecht 50 kr.

2. um Ertheilung , Anerkennung
oder Bestätigung von Privilegien,
worunter auch die ausschließlichen
Industrie - Privilegien mitbegriffen
sind , 1. Bogen st. 3 .-

3. um Verleihung od. Anerkennung
d . österreichischen Staatsbürgerschaft,
um Ertheilung des Gemeindebürger¬
rechtes oder die Aufnahme in den
Gemeindeverband , v. 1. Bogen fl. 2.

ck) um Kundmachung , öffentl . Ver¬
steigerungen und Eingaben an die
Civilgerichte , worin die Ausfertigung
von Edicten angesucht wird , oder
deren ordnungsmäßige Erledigung
die Ausfertigung eines Edictes noth-
wendig erfordert , 1. Bog . fl . 1;

s) um Ertheilung v . Pässen zur
Ein - , Aus - u . Durchfuhr von Koch¬
salz , Tabak und Schießpulver und
um Bewilligung zur Ein - oder
Ausfuhr bestimmter Maaren , inso-
ferne dazu eine besondere Be¬
willigung erforderlich ist, I . Bg . fl. 1;

k) um die Bewilligung zur Er¬
richtung oder Erweiterung , zur Ver¬
tauschung , Verwandlung oder Ver¬
schuldung eines FideicommisseS , 1.
Bogen fl. 1.

8) Appellations - und Revifions-
anmeldungen gegen die unter Nrtheile
aufgezählten Erkenntnisse , u . z. :

sa ) Wenn vom gerichtlichen Er¬
kenntnisse I . Instanz eine feste
Stempelgebühr von nicht mehr als
fl. 5 zu entrichten ist , ebensoviel als
vom Erkenntnisse I . Instanz von
beiden Theilen , u entrichten ist;

bb ) in allen and . Fäll . 1. Bg . fl . 10.
Recurse gegen die unter Urtheile
aufgeführten Erkenntnisse unter¬
liegen der Hälfte der hierfestgesetzten
Gebühr für d . 1. Bogen.

d) Recurse , d. i . alle Berufungen
gegen die Entscheidung oder Ver¬
fügung einer unteren Instanz an die
höhere , welche nicht unter 8) be¬
griffen , oder gegen die Borschretbung
der Gebühren und anderer öffent¬
licher Abgaben gerichtet sind , u . die
außerordentlichen Gnadengesuche im
Verfahren wegen Gefällsübertretung,
v. 1. Bg . fl . 1.

Wenn jedoch der Werth des Gegen¬
standes fl. 50 nicht übersteigt , vom
1. Bg . 50 kr.

l) die gerichtlichen Eingaben im
Rechtsstreit bis fl. 50 Werth mit Aus¬
schluß der Appellations - u . Revisions-
Anmeldungen , dann Recurse 12 kr.

ü) Eingaben , alle , um Eintragung
in die öffentlichen Bücher über un¬
bewegliche Sachen u . die ihnen aleich-
gehalt . Gerechtsame (Hypotheken - ,
Notifikenbücher , Berfa chprotokolle
u . s. w .) , ohne Unterschied , ob die
Eintragung zu unbedingter oder zur
bedingten Erwerbung dinglicher
Rechte (Jntabulation , Pränotation)
oder zur Löschung eingetragener
Rechte oder zu einem anderen
Zwecke stattfindet , wenn der Werth
fl . 100 übersteigt , 1. Bog . fl . 1.50,
übersteigt er nicht fl . 100 , 1. Bogen
75 kr., Übersteigt er nicht fl . 50 beim
1. Bogen 36 kr.

l) um Supereinverleibung des
executiven Pfandrechtes auf einem
bereits in die öffentlichen Bücher
eingetragenen Pfandrechte , wenn der
ReLtswerth ohne Nebengebühren
fl . 50 nicht übersteigt 12 kr. , über¬
steigt er 50 fl. , dann 36 kr.

m ) um Eintragung der Firma eines
Gesellschaftsvertrages oder Firma-
Aenderung , vom 1. Bogen fl . 10.

Eingaben um Eintragung einer in
dem Handelsregister des Handels¬
gerichtes der Haupt - Niederlassung
schon eingetragenen Firma bei dem
Handelsgerichte desjenigen Bezirkes,
wo dieselbe eine Zweigniederlassung
hat , 1. Bogen fl . 10.

Eingaben um Eintragung der
Procura für jeden Berechtigten fl - 5.

— um Eintragung der Liquidatoren,
dann der Vermögensrechte , welche
der Ehefrau eines Kaufmannes durch
die Ehepacten eingeräumt werden,
v. 1. Bg . fl. 5.

n) Eingaben , welche zugleich Rechts¬
urkunden über Rechtsgeschäfte find

23*
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welche der scalamäßigen oder Per-
ccntualgebühr unterliegen , haben
auch die für die Rechtsgeschäfteent¬
fallende Gebühr zu zahlen.

o) Eingaben , in zwei- oder mehr¬
facher Ausfertigung Überreicht , unter¬
liegen das zweite und jedes weitere
Paar der für Eingaben «.) ,

Eingaben und wenn für die Haupt-
erngabe ein minderer Stempel vor¬
geschriebe » ist , der für die Hauptein¬
gabe festgesetzten Gebühr.

Eingaben oder Gesuche um Er-
theilung von Almosen, von Armen-
psriinden oder um Aufnahme in
letztere sind frei.

Etnlagsbogen , bei der festen Stempel¬
gebühr bis 50 kr. derselbe , welcher
für den ersten Bogen bestimmt ist,
dann beim Werth ov . Betragsstempel
ist für den 1. Bogen der höhere
Stempel zu nehme» und die übrigen
50 kr.

— bei gerichtlichen Eingaben , und
deren stelle vertretenden Protokollen,
wenn sie keine Rechtsurkunden ent¬
halten und einer festen Gebühr von
50 kr . oder einer höheren für den
ersten Bogen unterliegen , der zweite
und jeder weitere Bogen 36 kr. und
wenn der Streitgegenstand fl . 50
nicht übersteigt 12 kr.

Bei amtlichen oder amtlich vidi-
mirten Abschriften und Auszügen
aus öffentlichen Büchern und bei
Duplicaten amtl . Ausfertigungen
unterliegt jeder Bogen einem Gulden¬
stempel.

Einreden im Streitverfahren Pr.
Bogen 36 kr-, und unter st. 50 Streit¬
gegenstand 12 kr.

Eintragungsgebühren in Graadbuchs-
sachen . Bis loo fl . frei , über 100 fl.
bis ISO fl. 75 kr ., über ISO bis 140 fl.
871/r kr ., u . s. w . für je 20 fl. 12»/, kr.
mehr. Für 800 fl . 5 fl ., darüber er-
folgtVorschreibung durch dasEteuer-
amt.

Empfangsbestätigung (Quittungen ) bei
einer schätzbaren Sache nach Sc . II.

Wird die Zahlung in der Urkunde
über das Hauptgeschäft bestätigt,
dann gebührenfrei.

— über eine z. Verwahrung , zum Ge¬
brauche oder als Pfand übernom¬
mene Sache 50 kr.

— über gerichtliche Depositen , wenn
nach der Scala keine mindere Ge¬
bühr entfällt 50 kr.

— Empfangs - und Aufnahmsscheine
(Frachtkarten) eines Frächters oder
einer Transportanstalt mit Ausnahme
der k. k. Postanstalt über die Ueber-
nahme von Maaren zum Transporte
ohne Unterschied , ob darin der Em¬
pfang des Frachtlohnes bestätigt wird
oder nicht, und zwar die Connossa¬
uren t e der Seeschiffer, Ladescheine
der Frächter und Buslieferu ngs-
scheine (Lagerscheine , Warrants ),
der zur Aufbewahrung von Maaren
oder anderen bewegl. Sachen ermäch¬
tigten Anstalten , wenn dieselben auf
Ordre lauten , Pr . Stück fl. 1.

— alle anderen Empfangs - u . Auf¬
nahmsscheine Pr . Stück 5 kr.

— Empfangs -, und Aufnahmsscheine
der Eisenbahn - und Dampfschiff-
sahrts - Unternehmungen über dre
Uebernahme von Personen zum
Transporte (Personenkarten ) bei
einem Fahrpreise bis 50kr. von jedem
Stück 1 kr ., und bei einem höheren
Fahrpreise aber so oftmal 1 kr . als
50 kr . in dem Fahrpreise enthalten
sind . Jeder Rest unter 50 kr . ist als
voll anzunehmen und die Gebühr nie
höher als mit 25 kr. für das Stück zn
bemessen . Werden die Personenkarten
auf mehrerePersonen oder für die Hin-
und Rückreise ausgestellt , so ist die

' Gebühr im ersten Falle nach der Zahl

der Personen oder im letzteren
doppelt zu berechnen.

Empfangsbestätigung über Frachtlohn,
als abqesondertausgestellte Fracht-
lohns -Quittungen vom Betrage nach
Scala II.

— über gerichtliche Aufkündigungen
stempelfrei.

Wird jedoch ein gerichtlicher Ge¬
brauch gemacht 50 kr-

— über Beträge oder Sachen im
Werthe unter fl . 2 stempelfrei.

— Andere stempelpflichtige Em¬
pfangsbestätigungen als Rechts¬
urkunden 50 kr.

EntlaffungSgesuche 50 kr.
ErbSabtheilungen 50 kr.
Erbserklärungen 50 kr
Erbsverzichtleistungen 50 kr.
Erbverträge , vom i . Bogen fl . 1. , die
übrigen ze 50 kr.

Erfolglafsungs -Gesuch 36 kr.
Erkenntnisse, s. Urtheile.
ErstreckungSgesuche 36 kr.
— bei einem Streitgegenstände unter

50 fl. 12 kr.
Erwerbsteuer-Erklärungen , bei nicht
steuerämtl . Gebrauch 50 kr.

LrwerbSsteuerscheine, Duplicate fl . 1.
— Gesuche um Erfolgung von Du¬
plicaten 50 kr.

ErztehungS- Beiträge , Gesuche 50 kr.
— Quittungen darüber n . Sc . II.
Expensnoten zum gerichtl. Gebrauch,
wenn darüber selbst als eine Rechnung
ein Streit geführt wird 50 kr.

— zu einem anderen gerichtlichen
oder amtlichen Gebrauche 15 kr.

ExtabulationS -Gesuche von mehr als
fl. 100 , vom 1. Bogen fl. 1.50

— bis 50 fl. Werth 36 kr.
— bis 100 fl. Werth 75 kr.
Ertracte aus im Auslande geführten
Büchern 50 kr.

— aus inländischen über d . unbewegt.
Besitz von jedem Bogen fl . 1.

Fahrkarten (Personen -) bis 50 kr-
per Stück 1 kr.

— bei höherem Fahrpreis für je 50 kr.
1 kr-, jedoch nie mehr als 25 kr.

Fassionen zur Bemessung von Ab¬
gaben, stempelfrei.

Feilbietungsgesuche, v . 1. Bg - fl . 1.
Feilbietnngsprotokolle über bewegliche
Sachen bis 50 fl . 12 kr -, darüber 36kr.
per Bogen , dann vom Gesammt-
erlöse nach Scala III.

Feilbietungsbedingnisse PerBog en 50kr.
Fideikommisse, Errichtungsurkunden,
wenn sie letztwillige Anordnungen
sind , fl . i.

— Gesuche zur Errichtung , Er¬
weiterung , Vertausch. , Verwandt , o.
Verschuld, derselb. fl 1.

Airma- Protokollirung stehe Eingaben.
Flaggen -Patente , v . 1 . Bogen fl . i.
Frachtbriefe und die Duplicate der¬
selben » Per Stück 5 kr.

— über Sendungen , welche nicht per
Post und nicht weiter als 5 Meilen
im Umkreise des Ortes der Aufgabe
erfolgen, per Stück 1 kr.

Frachtkarten, Connoffamente der See¬
schiffer , Ladescheine , Warrants,
per Stück fl . 1.

— alle anderen per Stück 5 kr.
— von welchen ein gerichtlicher Ge¬
brauch gemacht wird , oder als
Quittungen beigebracht 50 kr.

FreguentationS - Zeugnisse 15 kr.
Frist-Gesuche z. Terminverläng . 36 kr.
— bei einem Streitgegenstände unter

fl . 50 , 12 kr.
Geburts - Scheine 50 kr.
— Geburts - , Trauungs - u . Todten-

scheine von Urlaubern , Reservisten
des Heeres, der Marine , der Land¬
wehr u . Landesschützen , ferner deren
Familien zum Zwecke der Militär.
Evidenzhaltung ausgestellt , sind
stempel - u. gebührenfrei , überdies
unentgeltlich erhältlich.

Gehalts -Quittungen n . Sc . II.
Gemeinden, Eingaben an diese 50 kr.
— Gesuch um Gemeindebürgerrechts¬

verleihung , 1. Bogen fl . 2.
Gesellschaftsverträge, wo die Gesell¬
schafter nur ihre Mühe zu einem
Zwecke, dessen Gegenstand nicht schon
in einer schätzbar . Sache besteht, ver¬
einigen , v . 1 . Bg . fl- 2.

— zu einem Zwecke , der keinen
Vortheil für die Gesellschafter zum
Gegenstände hat , v . i . Bg . fl . 5.

— wenn sie nur ihre Sachen , oder
ihre Mühe u . ihre Sachen vereinigen,
u . zw . .-

s,) von Aktiengesellschaften über
10 Jahre geschloffen , von der Ver¬
mögens - Einlage nach Scala III;

b ) von Commandit -Gesellschaften
auf Actien über 10 Jahre von der
Vermögenseinlage der Commandit-
listen nach Scala III , von den übrigM
Gesellschaftennach Scala II;

v) von allen anderen Gesellschaften
von der Einlage nach Sc . II , jedoch
nie weniger als fl . 5.

Gesuche , s. Eingaben.
Gesundheitszeugnisse, s. Zeugnisse.

. Gewährbriefe fl. 1 per Bogen.
Gewerbsanmeldung , s- Eingaben.
Gewerbsbücher, f . Handelsbücher.
Gewinnststeuer, siehe Lotterien rc.
Gnadengaben,Gesuche 50 kr.
Gnadengesuche 50 kr.
— außerordentliche bei Gefälls -Ueber-
tretungen fl . 1.

Grenzbeschreibungen36 kr ., unter fl. 50
Streitgegenstand 12 kr.

Großjährigkeits - Erklärungen , Gesuch
36 kr.

Grundbuchssachen. Extracte aus dem
Jnlande fl. 1. aus dem Auslände 50 kr.

— Abschriften aus derUrkundeniamm-
lung 36 kr ., vidimirt 1 fl . Pr . Bogen.

— Eingaben behufs Eintragung bis
50 fl . Werth 36 kr. , über 50—100 fl.
75 kr ., darüber 1 fl . 50 kr . vom 1.
Bogen ; jeder weitere Bogen bis 50 fl.
Werth 12 kr. , darüber 36 kr.

— Recurse vom 1. Bogen 1 fl ., sonst
36 kr. per Bogen.

— Rubriksabschriften per Bogen 15 kr.
— siehe auch Eintragungsgebühren.
Grundsteuer- Eingaden oder Urkunden
stempelfrei.

— Beschwerden  oder Recurse über
die Entscheidung solcher Eingaben,
welche einenBetrag bis SOfl . betreffen,
15 kr., u . über höhere Beträge 36 kr.

Gutachten von Sach - oder Kunstver¬
ständigen in Parteisachen oder als
Beweismittel 50 kr.

Gültscheine fl . 1.
Güterverzeichnisse bei Gütergemein-
schafts- od . Gesellschaftsverträg 50 kr.

Gymnasial -Prüfungs -, Sittlichkeits¬
und Abgangszeugnisse 15 kr.

— Maturitäts -Zeugnisse 50 kr.
Handels - und Gewerbsbücher, u . zw . :

a) die Haupt - , die Conto- Corrent-
und die Saldo - Contobücher der
Kaufleute , Fabrikanten u . Gewerbe¬
treibenden, von jedem Bogen im
Ausmaß von 5040 25 kr.

b) alle anderen Bücher, welche über
einen Handels - oder andern Ge-
werbsbetrieb , industrielle Unter¬
nehmungen , dann über Geschäfts¬
vermittlungen , insbesondere d. Han-
delsmäller (Sensale ) äesührt werden,
aussHließlich der Briefcopirbücher
von jedem Bogen im Ausmaß von
2640 -m- 5 kr.

Bücher, welche blos über die
Manipulation oder den inneren
Geschäftsbetrieb geführt werden,
insbesondere die Notizbücher, welche
Handel- und Gewerbetreibende bei
sich tragen , sind stempelfrei.

Jene Einschreib - Bücher, welche
von dem Arbeitgeber an den Arbeit¬
nehmer über die übergebenen Stoffe
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oder geleisteten Arbeiten erfolgt wer¬
den , selbst wenn die Abstattung des
Arbeitslohnes von dem Arbeitgeber
eingetragen wird , sind bedingt
stempelfrei.

Unter Handels - und Gewerbs-
büchern werden überhaupt alle Ge-
schäftsaufschreibnngenverstanden, die
über einen Handels - oder Gewerbs-
betrieb, einzelne Theile desselben
oder Hilfsverrichtungen zum Behufe
eines solchen Betriebes geführt
werden, diese Geschäfts - Ausschrei¬
bungen mögen gebunden od. geheftet
sein , od . auf einzelnen Bogen oder
Blättern stattfinden , die einzelnen
Geschäfte selbst od . Uebersichten der¬
selben darstellen. Das Finanzmini¬
sterium ist ermächtigt , im Wege des
Uebereinkommens d . Entrichtung der
Gebühr mittelst Stempelmarken
gegen ein jährl. Pauschale zu erlassen.

Handels - Conti , s. Conti.
Hauptbücher, s. Handels - u . Gewerbe¬
bücher.

HauSsiitze , deren Ausfertigung fl - 1.
Gesuche bis fl . SO Satz 36 kr . , bis
fl . 100 Satz 75 kr-, und über fl. 100
Satz v . 1. Bg . fl . 1 .50.

Haustrpiifse, auf das Gesuch hierum
fl . i.

Heimatscheine SO kr.
— für Dienstboten . Lehrlinge , Ge¬
hilfen , Taglöhner 15 kr., Gesuche
frei hierunfl

HeiratS-Coutracte nach Sc . II.
HotelcouponS und Nnndreisebillet-

coupons stempelfrei,
Hypothekar- Verschreibungen n . dem
Werthe der Verbindlichkeit Scala II.

— bei einer nicht schätzb. Sache 50 kr,
Jagdkarten , Certificate oon BezirkS-

hauptmannschasten i fl . , von Ge¬
meinden ausgestellt 50kr. FiirDienst-
boten,Gehilfen , Lehrlinge, Taglöhner
iS kr

Jmmatriculirungs-Scheine als Schul¬
zeugnisse 15 kr.

Jmpsungszeugnisse frei.
Jncorporations- Scheine fl . 1.
Jntabulations -Gesuche über fl. ioo

fl . 1.50.
— von fl . 50 bis fl. 100, 75 kr.
— bis fl . 50 , 36 kr.
— um Supereinverleibung des
executiven Pfandrechtes auf einem
bereits haftenden Pfandrechte bis
st. SO Werth 12 kr-, über fl . 50 Werth
36 kr.

Jnventarien, gerichtliche 36 kr.
— und wenn der Werth unter fl . 56

ist , 13 kr.
— außergerichtliche 50 kr.
Justificirungs -Erklärung 50 kr.
Kalender, Per Stück 6 kr.
— als Datumzeiger frei.
Karten , Per Spiel von 36 und weniger
Blättern 15 kr. , von größeren Spie¬
len 30 kr. ; für lackirte oder wasch¬
bare Karten das Doppelte,

Kaufverträge , wenn die Sache be¬
weglich ist , nach Scala III , ist sie
unbeweglich, die Urkunde SO kr . von
jedem Bogen , und außerdem für
das Rechtsgeschäft vom Werthe des
Kaufobjectes , wenn seit der letzten
Uebertragung nicht mehr verflossen
sind als : 2 Jahre 1°/«, 4 Jahre i>/// „,
6Jahre 2°/„, 8 Jahre 2'/-°/«, 10 Jahre
2°/o-

Klagen 36 kr ., bei einem Streitgegen¬
stände unter fl , 50 , 12 kr.

Krankenaiistaltenfonds f. Vermögens¬
übertragung.

Kuxankiiufe nach Scala III.
Lagerpfandscheine s. Warrants.
Landtafel- Extracte fl. 1.
Lebenszeugnifse 50 kr. , für Taglöhner

u . dal . 15 kr.
Legaltsirungcn , s.) von Behörden für
die Bestätigung einer Parteiunter¬
schrift fl . i.

Legalistrungen für die gleichzeitige
Bestätigung der weiteren Partei¬
unterschrift , je 50 kr.

— b ) dem Notar für d . Bestätigung
einer Parteiunterschrift 50 kr.

— die Bestätigung jeder weiteren
Unterschrift 25 kr.

Legitimationen , ämtliche, frei.
— vonPrivatperson. ausgestellt 50kr.
Legttimations - Karten als Reise-

urknnden fl 1.
Lehenbriefe nach Scala II.
Lehrbriefe 50 kr.
Leih- Verträge bei unverbrauchbaren
Sachen blos zum unentgeltlichen
Gebrauche 50 kr.

Lctztwillige Anordnungen fl . 1.
Licitattonen , Licit, - Bedingniste SOkr.
— Gesuche um Kundmachung fl . 1.
Liedlohns-Verträge n . Sc . II.
Lieferungs- Verträge , wonach Sachen

od . Arbeiten sammt dem Stoffe um
einen bedungenen P »eis zu liefern
find , nach diesem Preise Sc . III,
wird jedoch blos die Arbeit geliefert,
nach dem bedungenen Preise , Sc . II.

Löhmings- Confignation, -Listen u . zw.
für jede einzelne Bestätigung Sc . II.

Löschungsgesuche bei einem Werthe
über fl. 100 v . 1. Bg . fl . 1-50.

— bis ioo fl . Werth 75 kr.
— bis fl . SO Werth 36 kr,
— wenn keine Quittung oder Urkunde
beiliegt, noch außerdem nach dem
Werthedergelöschten Summe Sc . II.

— bei einer Löschung von Adnota-
tioneu , abschlägigen Bescheiden 36 kr.

Löschungserklärungen der Parteien
nach dem Werth der zu löschenden
Summe Scala II.

— ist die Summe abgesondert quittirt
50 kr.

Lotterien, Verlosungen,Ausspielungen,
Lottoanlehen , wenn Maaren , Pre¬
tiosen , Effecten u . Kunstzegenstände
ausgespielt werden, nach Sc . II , Lose
von Wohlthätigkeitslotterien od. bei
Gesammtspieleinlage bis 500 fl. frei.
Trotzdem gelten die Bestimmungen
der Lottovorschriften.

— Bei Staatslotterien u . a . Verlosun¬
gen 20°/, Gebühr nach Abzug der
Spieleintage (Nominalwerth ), Be¬
messung nach je 5 fl. Restbetrag von
1 st. und darilber wie 5 fl.

— Gewinnst beim Zahlenlotto unter
2 st, frei , darüber 15°/, Gebühr.

Mahnverfahren.
— Zahlungsbefehl bis 25 fl. 25 kr.,
über 25 bis 50 fl . SO kr ., über 50 fl.
1 fl-

Majorats - Errichtungsurkunden als
letztwilligeAnordnungen v. I .Bg . fl. 1.

MarktpreiS- Certificate SO kr.
Matrikel- Auszüge aus den Registern
über Geburten , Taufen . Trauungen
und Sterbefälle oder förmliche Ge-
burts- , Tauf-, Trauungs- und
Todtenscheine, für jeden einzelnen
Fall so kr.

Maturitätszeugnisse 50 kr.
MeisterrechtS - Berleihungsurkundefl .i.
Miethverträge , nach Scala II , für

die Eintragung °/,°/,.
Militärbefreiungszeugnisse, von Ge¬
meinden und Seelsorgern ansgestellt,
frei.

Minderjährigkeits - Nachsichts- Gesuch
50 kr.

Musiklicenzen1 fl -, Gesuch hierum Ifl.
Muthungs -Gesuche fl. 1.
Nachsichts - Gesuche , insoferne sie nicht

Recurse sind , so kr.
Namensübertragung , Gesuch um Be¬
willigung hierzu fl. 5.

Notifiken- Extracte fl . 1.
NullitätS -Beschwerden 36 kr.
— wenn Streitgegenstand unter fl. 50,
12 kr.

Offerte 50 kr.

OrdenS- Verleihungs - und TragungS-
bewilligungs - Gesuche st- 5, Diplom
fl . i.

Pacht-Verträge nach Scala II , für die
Eintragung außerdem °/,°/,.

Pässe,Pastirscheine , s. Reise-Urkunden.
Patente , die über die Ertheilung einer
besonderen Befugniß ausgestellten
Urkunden fl . 1.

BenllonS-Gesuche 50 kr
PenstonS- Versicherungs-Urkundennach
Scala III nach dem Werth , als
welcher der lOfache Betrag der
Jahreszinsen zu berechnen ist.

Polizzen , nach d . Prämie, Scala II.
Präsentationen aus geistliche Pfrün¬

den oder auf Stiftuirgen an öffent¬
liche Behörden von Privatpersonen
50 kr.

Preis-Zuerkennungs -Certificate 50 kr.
Prioritäts - Abtretungen , unentgelt¬
liche , die Urkunde 50 kr-

— das Rechtsgeschäft abgesondert;
entgeltliche nach Sc - II.

— Eintragungenvom Entgelte , wenn
der Werth 100 fl. übersteigt , */,°/,-

Prtoritätsklagen oder Borrechtsklagen
über 50 st. Werth 36 kr.

— unter st. 50 Werth 12 kr.
— Vergleich über ein streitiges Vor¬

recht 50 kr.
Privilegien - Gesuche um Verleihung
oder Bestätigung fl . 3.

— um Verlängerung 50 kr.
— Verleihungs -Ausfertigungen fl . 1.
Procura, Gesuch um Eintragung fl . 5.
Promeffenscheine per Los 50 kr.
Proteste , d . i . Wechselproteste, vom
Notar ausgenommen fl . 1.

— Wechselproteste vom Gerichte aus¬
genommen bei Wechseln bis 200 st.
fl. 2.

— über fl . 200 , fl . 3.
Protokolls -Abschriften, amtliche, ein¬

fache nicht vidimirte 36 kr.
— gerichtliche , von anderen Behörden

ausgestellte SO kr-
— amtlich vidimirte fl. 1.
— nicht amtliche, d . i . von Parteien
verfaßte , aber amtlich und notariell
vidimirt 50 kr.

— von anderen Personen vidim . 50 kr.
— im Stritte bis 50 fl. 25 kr ., über

50 fl . 3 , kr.
Protokolle , gebührenpflichtige:

a) 1. Alle , welche die Stelle einer
Eingabe vertreten , stehe Eingaben.
8. Alle jene, welche eine Rechtsur¬
kunde enthalten , unterliegen außer
der für den ersten Bogen d . Rechts¬
urkunde festgesetzten Gebühr im
gerichtlichen Verfahren auch noch der
Stempelgebühr von 36 kr . und bei
einem Werthe unter fl. SO, 12 kr.

d ) welche von einem Gerichte in
und außer Streitsachen ausgenommen
werden und nicht schon unter ») be-
griffen sind 36 kr.

Uebersteigt der Werth des Streit¬
gegenstandes ohne Nebengebühren
nicht 50 fl . mit Ausschluß der Proto¬
kolle über Appellations - u . Revisions¬
anmeldungen u . über Recurse, durch¬
aus 12 kr.

v) welche von anderen Behörden
ausgenommen werden und nicht schon
unter a) begriffen sind ; über Strei¬
tigkeitenzwischen zwei Privaten ; wenn
der Werth d. Streitgegenstandes fl. 50
nicht übersteigt, 15 kr.

In allen anderen Fällen 36 kr.
Befunde, Zeugenverhöre n . andere

Vernehmungen zur Erhebung von
Thatumständen oder Sachverhält-
nisfen , über welche ein Privater um
die Ertheilung eines amtlichen Zeug¬
nisses oder um eine amtliche Ge¬
stattung eingeschritten ist , 50 kr-

ProvistonS - Gesuche 50 kr.
Priifungs-Decrete fl . 1-
Quartiergclder -Quittungen Scala II
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Quittungen s. Empfangsbestätigungen.
Ratificationen in besonderenUrkunden

50 kr.
Reambulations -Urkunden 50 kr.
Recepisse , s. Empfangsbestätigungen-
Rechnungen, stehe Conti.
RechnungS-Absolutorien von Privat¬
personen 50 kr.

— Agnoscirungen u . Erledig . 50 kr.
RechtfertigungS-Klagen 36 kr.
— unter fl 50 Werth 18 kr.
Recurse, gegen jene Erkenntnisse und
Urtheile, welche bis zu einem 5 Gul-
denstpl. ausgefertigt werden, der 1.
Bogen dieHälfte des Urtheilsstempels,

— in allen anderen Fällen der 1. Bo¬
gen fl . 5, und wenn der Werth des
Gegenstandes fl . 50 nicht übersteigt,
50 kr.

— im gerichtlichen oder nicht gericht¬
lichen Verfahren gegen Entscheidung
oder Verfügung einer unteren In¬
stanz an eine höhere vom 1. Bg . fl. 1.
— gegen die Entscheidung über solche
Eingaben , welche zur Zustandebrin¬
gung der Gebührenbemessung oder
zur Borschreibung od. Erwirkung der
gesetzlich gestatteten Ermäßigungen,
Abschreibungen oder Zufristungen
bei den Staats - oder Gemeindeab¬
gaben eingebracht werden, wenn die
Gebühr fl . 50 nicht überschreitet,
15 kr. , überschreitet sie fl . 50 , 36 kr.

— Erste Recurse sind frei , wenn sie
gegen die Bemessungvon Stempel - od.
unmittelbarenGebühren gerichtetsind.

— in Strafsachen frei.
Reiseurkunden für Dienstboten , Ge¬

sellen , Lchrjungen, Taalöhner, Ar¬
beiter und überhaupt Personen , die
von einem den gewöhnlichenTaglohn
nicht übersteigenden Erwerbe leben,
v . seder Ausfertigung 15 kr.

— für andere Personen , jede Aus¬
fertigung fl . 1.

Reluitions - Berträge n . Sc . II.
Remunerations -Eingaben 50 kr.
RepartitionS -Ausweise in Concursver-

handlungeu 50 kr.
Repertorien der Notare 5 kr.
Repliken , im Streitverfahren 36 kr. ,
unter fl . 50 Werth 12 kr.

Restzahlungs -Quittungennach Sc . li.
Wird zugleich die Gesammtforderung
bestätigt , so ist die Gebühr vom
Gesammtbetrage zu entrichten.

Restzettel 50 kr.
Reverse, ist der Gegenstand schätzbar
nach Scala II.

— ist dies nicht der Fall, 50 kr.
Rubriken in Streitsachen bis 50 fl.

10 kr., über 50 fl . 15 kr.
Schadloshaltungs - Reverse. wenn weder
Leistung noch Gegenleistung schätzbar
ist 50 kr ., sonst Scala II.

Schaustellungen von Sehenswürdig¬
keiten . Gesuch hierum fl . 1. Bewilli¬
gung darüber per Bogen 1 fl-

Schätzungen 50 kr., unter fl . 50 Werth
12 kr.

Scheidebriefe zwischen jüdischen Ehe¬
leuten 50 kr.

Scheidungsklagen der Eheleute , wenn
über das Vermögen od . d . Unterhalt
keine Verfügung getroffen ist, 36 kr.

Schenkungen. Die Urkunden darüber
unterliegen ohne Rücksicht auf den
geschenkten Gegenstand , dem Urlui»
benstempel.

Die Urkunden über Schenkungen:
n) unter Lebenden , von jedem

Bogen 50 kr.
d) auf den Todesfall , v . l . Bg . fl . 1

Bezüglich des ReLtsgesLäfles ist
zwischen Verwandten (siehe Ver-
mögensübertragnngi ; ber allen an
deren Fällen 10°/, des Werthes zu
entrichten.

Schiedsrichter - als Compromiß - Ver¬
träge 50 kr.

Schiedsrichterliche Urtheile . Für jede
Ausfertigung d. Schiedsspruches bei

einem Streitgegenstand bis fl . 50 50kr.
— über 50 fl . bis p . 200 , fl. 1.25.
— über 200 fl . od . nrcht schätzbar fl . 2.50
Schießpulver , Gesuche um Pässe hierum
vom 1. Bogen I fl.

Schiffabaichungs- Certificate von lan-
desfürstl . Behörden u . Aemtern fl . l,
sonst 50 kr.

— Eigenthums -Certificate , inländische
fl . 1.

SchifffahrtS-Patente fl . 1.
Schlußzettel der Börsen- und Waaren-
senfale per Stück 5 kr.

(Bei einem gerichtlichenGebrauche
derselben ist die für das Rechtsgeschäft
entfallende Gebühr zu entrichtend

Schulden - Anerkennungen als Ein¬
gabe 50 kr.

Schuldscheine nach Scala H.
Schuldverschreibungen, deren Coupons
unterliegen der Gebühr nach dem
angegebenem Betrage und Scala II.

Schulgeld - Besxeiungs - Gesuche , mii
einem Armuthszeugnis belegt , frei.

Schulzeugnisse , s. Zeugnisse.
SchurfbewilligungS-Gesuche fl . 1.
Schurflicenzen fl . i-
Seepässe , für jede Ausfertigung fl . 1.
SequestrationS - Gesuche 36 kr.
Spielkarten, für Spiele bis 36 Blätter
15 kr., darüber 30 kr . ; für lackirte
und waschbareKarten das Doppelte.

StaatSbürgerrecht , Gesuche um Ver¬
leihung desselben fl . 2.

Stammbäume , v . den Matrikel -Füh¬
rern verfaßt oder bestätigt , für je¬
den Geburts- , Trauungs- od . Todes¬
fall 50 kr.

— von Privatpersonen verfaßt , als
Beilagen 15 kr.

Stiftbriefe (Seelsorge ) Per Bogen50kr.
— Entwürfe , der Behörde vorzu¬
legende, Per Bogen 15 kr.

Strafanzeigen frei.
Sustentations -Quittungen nach Sc . II.
— Reverse nach d. Werthe Scala II -,
oder wenn der Unterhaltsbetragnicht
angegeben ist , 50 kr.

Tabakbau zum eigenen Gebrauch
50 kr . ; sonst 1 fl.
Tabak- u . Stempel- Berschleiß-Licen-
zen , Gesuche hierum fl . 1

Tabular -Auszüge u . Bestätigungenfl .1.
— Gesuche bei einem Werth bisst. 50,
36 kr. , bis fl . 100 , 75 kr -, über fl . 100
fl. 1.50

— Gläubiger, Consensederselb . 50 kr-
Taggelder - Quittungen nach Sc . II.
Tagsatzungs - Erstreckungen, Gesuche
hierum 36 kr.

TagsatzungS- Protokolle 36 kr., unter
fl . 50 Werth 12 kr.

Tanzmusik-Licenzen, Ges . hierum fl . 1.
Taufscheine, v. jed . Geburtsfall 50 kr.
Tausch .- Verträge , die Vertrags-Ur-
kundebeibewegl . Sachen nach Sc . III.

— b. unbewegt .Sach . d . Urkunde 50 kr.
Testamente bei Vermögensübertra¬
gungen über fl . 25 . ohne Schulden¬
abzug fl . 1 , Beilagen per Bogen
15 kr.

rheilzahlungs -Quittung Sc . II.
Todtenbeschaugebührin Wien i fl . aus

dem Nachlasse , ev. von den die Be-
gräbnißkostenTragenden zu begleichen.

Todtenscheine Pr . Bogen und To¬
desfall 50 kr. Siehe auch Geburts¬
scheine.

Trauscheine, Pr. Bogen und Trau¬
ungsfall 50 kr . Siehe auch Geburts¬
scheine.

UebergabS- und Uebernahms-Urkunde
50 kr., außerdem die Gebühren für
das Rechtsgeschäft.

Urkunden, Rechtsurkunden, welche eine
Bermögensübertragung oder die
Aufhebung von Rechten und Ver¬
bindlichkeitenin sich enthalten , wenn
dadurch das Eigenthum , der Frucht¬
genuß oder das 'Verbrauchsrecht einer
unbeweglichen Sache entgeltlich über¬
tragen wird 50 kr-, nebst der Gebühr

des Rechtsgeschäftes4b/,°/„, in Ungarn
Urkunden über Vermögens-

Übertragungen auf den Todesfall
(Testamente, Codicille, Erbverträge,
Schenkungen), Bestimmungen der
Ehepacle und anderer Vertrüget fl . ;
wenn Leistung und Gegenleistung, so
dadurch nicht Rechte und Verbind¬
lichkeiten aufgehoben werden . 50kr . ;
wenn eine Uebertragung , Befestigung,
Aufhebung von Rechten und Ver¬
bindlichkeiten nicht stattfindet, 50 kr .;
s. a . Schenkungen.

Uebersetzungen v. beeideten Dolmet¬
schern fl . i.

UebersetzungS -Gesuche 50 kr.
UebersiedlungS- Certificate zur Er¬
langung d. Uebersiedlungs-Gebühren
50 kr.

UnterhaltS-Reverse n . Sc . II.
— Ist d . Werth nicht angegeb. 50 kr.
Unterstützungen, Gesuche hierum 50 kr.
UrlaubS -Pässe, per Bogen und Aus¬
fertigung fl. 1.

— für Taglöhner 15 kr.
Urtheils-Duplicate fl . 1.
— Urtheile I. Instanz bis 50 fl. 1 fl. ,
über 50 bis 200 st. 2 fl. 50 kr ., über
200 bis 800 fl . 5 fl. , darüber V/o
sammt 25°/« Zuschlag ; siehe auch Ba-
gatellverfahren.

verbotlegungS -Gesuche 36 kr.
— bei einem Streitgegenstände unter

fl. 50 12 kr.
Verdienst-Zeugnisse 50 kr.
— für Taglöhner 15 kr.
VerehelichungS - Bewilligungen von
Privaten 50 kr.

Lerfach -Extracte fl . 1.
Vergleiche , wenn der Gegenst. nicht
schätzbar ist , 50 kr . per Bogen, dann
Protokollstempel 36 kr.

— wenn dadurch die Uebertragung
einer unbewegt. Sache erfolgt , die
Urkunde 50 kr.

— der Vergleich selbst nach d- Werthe,
3 /̂,°/„, nach Maßgabe der Vorbesitz¬
dauer entsprechenderNachlaß, in allen
anderen Fällen nach dem Werthe,
womit sich verglichen wird , Sc . II.

Vergleichs - Jntimation fl . i -, wenn
unter 50 fl ., 50 kr.

— Protokolle , wie Vergleiche.
Verkaufs- Aufträge nach dem bedung.
kaufgelde Scala III.

Verkaufs -Verträge bei bewegl. Sachen
n. d. Werthe Scala III.

— b. unbew . Sachen , d . Urkunde50 kr.
— Noten der Handels - u . Geschäfts¬
treibenden , s. Conti.

Lerkündschein , f. jed . Brautpaar 50 kr.
Verladeverträge nach dem Werthe des
Honorars Scala II-

verlafsenschafts - Abhandlungen , Ein¬
gaben hierüber 36 kr.

— bei einem Gesammtnachlaß bis
fl. 25 frei.

— Abschriften, amtliche, Per Bogen
36 kr. , vidimirt 1 fl. Per Bogen.

— Inventars 36 kr. per Bogen.
— s. a . Vermögsnsüvertragung.
vermählungS -Schein für jedes Braut-
vaar 50 kr.

BermögenS-Bekenntn . als Beil . 15 kr.
Bermögensübertragung unter Lebenden

durch entgeltl . Rechtsgeschäft, Ueber¬
tragung unbeweglicher Sachen , wenn
mit Rücksicht aus Gebührennachlaß
seit letzter Uebertragung nicht mehr
als 2 Jahre verflossen sind , 1 /̂i"/o,
4Jahrei ' /,«/», 6 Jahre 2t/r°/<„ VJahre
3i/,°/„, io Jahre 4-/,«/„ ; siehe auch
Schenkungen. Zwischen Eltern an
ehel. und unehel . Kinder oder Nach¬
kommen derselben u . umgekehrt; von
Eltern an die mit ihren Kindern die
Ehe eingehende u . durch dieselbe ver¬
bundene Personen ; von Stiefeltern
an Stiefkinder und Wahleltern an
Wahlkinder ; zwischen nicht geschie¬
denen od. getrennten Galten sind —
wenn Haus oder Liegenschaft vom
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Eigenthümer benützt wird , an un¬
mittelbaren Gebühren zn entrichten:
1. Bei Schenkung , Ehepacten oder
Todeswegen , wenn Werth bis 500 fl.
od . ganzes reines Vermag nicht höher,
1«/, sammt Anschlag rc . wie oben,
dannl >/r«/,ohneAuschlag vomWerthe
d . unbewegt . Sachen . 2. Wenn Werth
4000 fl . nicht übersteigt , 1°/, rc wie
oben , dann 11/// , ohne Zuschlag vom
Werthe d. unbcwegl . Sachen . 3. Wenn
Üebertragung bis 8000 fl . Werth,
durch ein Rechtsgeschäft unter Leben¬
den , entgeltlich od . unentgeltlich er¬
folgt , I "/, rc -, sodann 1i/// , sammt
Zuschlag vom Werthe der unbewegt.
Sachen.

Ist der Gegenstand der Uebertra-
qung unbewegt . Sache , so muß vom
Werth (außer der Schenkungs - oder
Erbgebühr ) lV//o , vom übrigen Werth
(der enigeltl . Üebertragung ) 4»///,,
bezw . seit letzter Befitzverdnderung
verwind - Gebühr , entrichtet werden.
Beiträge zu dem Wr . k. k. Kranken-

anstaltsfonde bei Todesfällen : B -freit
von solchen , dem Nachlaß bis 200 fl.
oder wenn Nachlaß von Militär-
Personen . Bei allen übrigen Per¬
sonen (in Wien seßha 't gewesen ) und
1"/,Uebertragungsgebühr , beim reinen
Nachlaß zur Einhebung bis 500 st.
i/// „ bis 1000 fl . i/// „ dis 5 .00 fl.

bis 10.( 00 fl . 1/20°/, , bis
50 .000 fl. -/// , bis 100.000 fl . -/« «/„
bis 200 .000 fl. 1/2°/, . bis 300 .000 fl.

bis 400 .000 fl . -///, . bis
500 .000 fl. " /2»"/o> darüber für je
100.000 fl 1/2// , mehr . Beträgt die
Vermögensübertragungsgebühr 4°/,
oder 8°/, , so kommen obige Sätze in
doppelter , beziehungsweise vierfacher
Höhe zur Anwendung (Landesg -setz
sür Nied . -Oesterr . 31 . Jänner 1891 ) .

Verpflegs -Contract n . Sc . II.
Berpflichtscheine der Kaufleute über

Leistungen in Geld oder über eine
Quantität vertretbarer Sachen oder
Werthvapiere , ohne daß darin die
Verpflichtung zur Leistung von einer
Gegenleistung abhängig gemacht
wird:

») wenn die Leistung in Geld be¬
steht , wie Wechsel.

d) Wenn die Leistung nicht in Geld
besteht , wenn nicht nach dem Werthe
nach Sc . H eine mindereGebühr ent¬
fällt , 50 kr.

Versatz -Zettel ohne Angabe des Ber
träges d - Pfandvertrag . 50 kr.

Versprechen , zur Eingehung eines Ver¬
trages bindend , 50 kr-

Versicherungen , öffentliche , Gesuch
und Kundmachung derselben fl . 1.

Versteigerungs -Protokolle vom Erlöse
nach Scala III.

— nicht als Rechtsurk . geltend 36 kr.
— übersteigt jedoch der Betrag nicht

fl. 50 , 12 kr.
— Bedingnisse 50 kr.
Vertheilungs - Ausweise , wie Thei-

lungs -Urkunden 50 kr.
— ni » t gefertigt , als Beilage 15 kr.
Verwahrungs -Verträge , nach Sc . II.
— außerdem v. jedem Bogen 50 kr.
Verwaltungsgerichtshof . Beschwerden

per Bogen und Abschrift , Beilagen
und Rubriken je 15 kr.

Verzeichnisse der Beilagen , wie Bei¬
lagen 15 kr.

Berzichtleistungen auf Rechte : ent
geltliche , wenn der Gegenstand und
das Entgelt nicht schätzbar sind , 50 kr.

— wenn der Gegenstand eine Schuld¬
forderung ifl , nach dem Werthe
Scala II , in allen anderen Fällen
nach d. Werthe Scala III . Unentgelt¬
liche , wie Schenkungen.

Btdimirte Abschriften , flehe Abschriften.
Bidirungen , s. Legaliflrungen.
Vollmachten , wenn sie keine Lohnszu¬

sicherung enthalten , 50 kr.
— außerdem nach dem Betrage Sc . II,
jedoch nie weniger als 50 kr . Pr.
Bogen.

VollmachtS -Clauseln auf Quittungen
u - anderen Urknnd . wie Vollmachten.

Vormerkungs -Gesuche fl . 1.50.
Vorstellungen an gerichtl . Behörden,

welche die Verfügung oder Entschei¬
dung getroffen haben , 36 kr.

— unt . fl. 50Werth des Gegenst . IS kr.
Vorstellungen an eine höhere Instanz,
siehe Recurse.

— außerordentliche , Gnadengesuche
bei Gefällsübertretungen fl . 1.

Waaren -Ein >, Aus - und DurchfuhrS-
pässe , Gesuche um Ertheilung der¬
selben fl . 1.

Waffenpaffe , Per Stück fl . 1. Gesuche
hierum sind frei.

Wahlfähigkeits -Decrete fl. 1.
Wahlfähigkeits -Decrete,Gesuch hierum

50 kr.
Wanderbücher , v . jed . Ausfertig . 15 kr.
Wappenbriefe , Gesuche um Ausfer¬

tigung , 1. Bogen fl. 5. Der Wappen¬
brief selbst wie „Protokolle " .

Warrants , Pr . Stück fl . 1.
— Sessionen auf denselben 50 kr.

Werden von den k. k. Postämtern
obliteriert.

Wechsel , wenn derselbe im Inlands
ausgestellt und nicht später als 12
Monate vom Ausstellungstage zahl¬
bar ist , oder wenn derselbe im Aus¬
lande ansgestellt ist und nicht später
als 12 Monate vom Ausstellungs¬
tage zahlbar ist , nach Scala I . —
Im Inlands ausgestellte Wechsel,
welche später als 6 Monate vom
Ausflellungstage zahlbar sind , und
im Auslande ausgestellte Wechsel,
welche später als 12 Monate vom
Ausflellungstage zahlbar find , nach
Scala II - Ausländische Wechsel,
welche ausschließlich im Auslande
zahlbar find , unterliegen , wenn sie
im Inlands in Umlauf gesetzt wer¬
den , der Gebühr von 2 kr . für je
fl . 100 der Wechselsumme.

Wechsel können auf den amtlichen,
mit dem eingedruckten Stempelzei¬
chen versehenen Blanketten , welche
in den Stempelverschleißlocalen zu
haben sind , oder auch auf anderen
Blanquetten ausgestellt werden , in
letzterem Falle müssen jedoch die
Stempelmarken auf der Rückseite des
Blankettes vor der Ausfertigung des
Wechsels befestigt und von einem zu
dieserAmtshandlung bestimmten Amte
mitdem amtlichen Siegel überstempelt
werden . — (Die früher üblich und
gestattet gewesene Entrichtung der
Gebühren durch Aufkleben und lieber
schreiben der Stempelmarken ist jetzt
nicht mehr gestattet und werden in
dieser Weise gestempelte Wechsel als
nicht gestempelt angesehen und die
Betheiligten gestraft . — Auch die
Ueberstempelung mit dem Siegel
einer Person , einer Firma oder einer
hierzu nicht ermächtigten Anstalt ifl
unzulässig .) —

Wenn die Stemvelpflicht den Be¬
trag von fl . 25 übersteigt , kann die
Entrichtung der Gebühr unmittelbar
bei den hiezu bestimmten Aemtern
stattsinden.

Bei im Auslands ausgestellten
Wechseln ist die Stempelmarke an
der Rückseite des Wechsels am oberen
Rande , und wenn ausländische In¬
dossamente vorhanden sind , unmittel¬
bar unter dem letzten ausländischen
Indossamente zu befestigen und amt¬
lich zu überstempeln , ehe der Wech-
sel im Inlands in Umlauf gesetzt
wird.

Wechselgerichtliche Zahlungsaufträge:
Ber Wechselforderungen bis fl . 50
fl . 1, über fl. 50 bis fl. 200 fl. 2 .50,
über fl . 200 bis fl . 800 fl . 5. über
fl . 800 1///0 des Betrages mit 25"/,
Zuschlag.

Wechselprotest , s . Protest.
Wetten . Gebühr nach Sc . III . Der

Maßstab ist der Weltpreis , stets der
höhere . Erfolgt auf Grund der Wette
eine Üebertragung des Eigenthums,
dann ist eineRechlSurkande mit 50 kr.
Stempel nötbig . Das Rechtsgeschäft
unterliegt überdies den angeordneten
Gebühren . Ist die Wette eine Schen¬
kung , dann Gebühren wie für solch-.
Bei Wettrennen , Regatten und am
Totalisateur 5°/, Abzug aller Wett¬
einsätze an drS k.k. Finanz -Ministerium
zu entrichten.

Würden , Gesuche um Verleihung der¬
selben vom 1. Bogen fl. 5.

Zahlungs - Anweisung , entgeltliche,
siehe Anweisungen »nd Checks.

— im strafgerichtlichen Verfahren frei.
— im außergerichtlichen Verfahren

50 kr.
— nnentaeltl .. wie Schenkung.

Zahlungsbefehl , siehe Mahnverfahren.
Zeitungs -Verschleiß -Licenzen , Gesuch

fl . 1.
Zeugenverhörs - Protokolle im civil-
rechtlichen Verfahren 36 kr.

— strafgerichtlich , frei.
— unter fl. 50 Werth 12 kr -, sonst
36 kr.

Zeugnisse , von Aemtern und landes-
fiirstl . Behörden ausgefertigt fl. 1.

Zeugnisse von anderen Aemtern und
Behörden oder Privatpersonen aus¬
gestellt , 50 kr.

Hierher gehören auch die Lehrbriefe.
— für Dienstboten , Gehilfen , Lehr¬

jungen , Taglöhner 15 kr.
— Schul - u . Studienzeugniffe , welche
über den Erfolg einer oder mehrerer
am Schluffe eines Semesters oder
Jahrganges abgelegter Prüfungen
von öffentlichen Lehranstalten aus¬
gefertigt werden und auch die halb¬
jährigen Besuchszeugnisse 15 Ir

— über Prüfungen bei Volks - und Bür¬
gerschulen über Christenlehre stempel-
frei . Wird der 'Erfolg mehrerer Seme¬
ster oder Jahrgänge gleichzeitig bestä¬
tigt , ohne daß es Absolutorien find,
für jedes Semester oder Jahrgang
15 kr.

— Absolutorien über Studien 50 kr.
— ArmuthszeUgnisse , Jmpfzeugnisse
unbedingt frei . Wohnungs -, Sitt-
lichkeits - , Religionszeugnisse bedingt
frei.

Zollverfahren , Eingaben um Be¬
willigung zum zollfreien Bezug 50kr.

— Recurse gegen Entscheidungen in
Zolleingaben bis fl . 50, 15 kr.

— über fl . 50 . 36 kr.
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Anhang.
Gvkiterirung der Stempelmarken ans Wechseln, Anweisungen , Hl- ecks und Warrants.

'VVSOllSSlH.

Stempelmarken auf Wechseln zu obliteriren sind die ärarischen k. k. Postämter nur befugt:
a) Bei im Jnlande ausgestellten Wechseln , bevor eine Parteienfertigung (Unterschrift des

Ausstellers , Acceptanten , Bürgen , Giranten u . s. w .) darauf gesetzt wurde.
b ) Bei im Auslande ausgestellten Wechseln , bevor selbe in Umlauf gesetzt, d . i . mit Accept,

Bürgschaft , Giro eines Inländers versehen , oder sonstiger Gebrauch davon gemacht wurde , jeden«
falls aber vor Ablauf von 14 Tagen nach dessen Uebertragung ins Inland.

Unter Inland ist Oesterreich , nicht aber Ungarn zu verstehen.
Die Stempelmarken müssen auf der Rückseite des Wechsels befestigt sein , da durch die

Befestigung der Stempelmarken auf der Vorderseite der gesetzlichen Gebührenpflicht nicht Genüge
geleistet wird.

Die Stempelmarken müssen rein , unverletzt sein , sollen keine Spuren früherer Verwendung tragen,
dürfen nicht mangelhaft , zerrissen oder in Bruchtheilen von mehreren Marken zusammengesetzt sein.
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt , so werden die k. k. Postämter die Obliterirung verweigern,
im Falle a ) und b ) überdies amtlichen Befund aufnehmen , diesen sammt Notionirung der Finanz-
bezirksdirection oder dem Gebührenbemessungsamt zur weiteren Amtshandlung übersenden.

18 .

Zur Obliterirung von Stempelmarken auf kaufmännischen Anweisungen über Geld,
eistungen sind gegenwärtig außer den eigentlichen Stempelämtern und der Expositur des Central-
taxamtes in Wien , I . Herrengasse 23 , der Steneradministration VII . Neubaugasse 21 , nur noch die
Verzehrungssteuer - Linienämter in Wien , keineswegs  die k. k. Postämter ermächtigt.

Die kaufmännischen Anweisungen sind laut Gesetz vom 8 . März 1876 im Allgemeinen den
Wechseln gleichgestellt , daher auch bezüglich der Zeit , Art und Weise der Erfüllung der Stempel-
Pflicht (Z 18 obigen Gesetzes ) . Dagegen können die Stempelmarken auf der Vorderseite der An-
Weisung angebracht und mit der ersten Textzeile überschrieben sein . Einer fixen Gebühr von 5 kr.
unterliegen die Anweisungen , wenn sie auf einen bestimmten Tag lauten , längstens aber acht Tage
laufen (von dem nicht zu rechnenden Ausstellungstage an ) . Die Laufzeit muß endlich im ursprüng¬
lichen Text ersichtlich sein , nicht nachträglich durch Stampiglien rc . beigesetzt sein . Länger laufende
oder auf Sicht (L vns , L vista ) lautende Anweisungen unterliegen der Scalagebühr.

O . OkscrlLS.

Zur Obliterirung von Stempelmarken auf Checks von Anstalten , Gesellschaften ( statuten¬
mäßig begründete zur Ausstellung solcher ) sind die früher erwähnten Ämter nicht ermächtigt.
Andere mit Checks betitelte kaufmännische Urkunden sind wie kaufmännische Anweisungen zu
betrachten und demgemäß zu behandeln.

D . ( 'War -r-antis .)
Die Stempelmarken für dus erste Indossament  eines Lagerpfandscheines (Warrants)

wenn es auch schon eine Parteienfertigung zeigt , kann von k. k. Postämtern obliterirt werden,
wenn 1 . der Lagerpfandschein noch nicht abgetrennt und 2 . die vorgeschriebene Ersichllichmachung
der Eintragung in das Lagerbuch noch nicht vorgenommen worden ist.

Wechsekstempek (einschl . Anweisungen und Accreditive ) in Deutschland:  Bis 200 ^
10 H , für je weitere 200 ^ (bis zu 1000 ^ ) je 15 über 1000 - 2000 ^ 1 über
2000 — 3000 ^ 1 -50 ^ u . s. W.



Advocatentarif. 185

Drr Advocatentarif.
Verordnung des Justizministeriumsvom 25. Juni 1890 auf Grund des Gesetzes vom 26. März 1890 , R .- G .-Bl . 58 .)

Aus dem Tarif sind folgende Posten speciell
erwähnenswerth:

HeschäfLshonorar.
1. Cl. 2 . Cl . 3 . Cl

1 . Für dieVerfassung ein¬
facher Klagen od. von Gesuchen
um Erlassung eines bedingten
Zahlungsbefehles im Mahn¬
verfahren:
a) wenn derWerth des Streit¬

gegenstandes 50 fl . nicht
übersteigt . fl . 1 .50 1 .50 1 .50

b ) bei Beträgen über 60 fl.
bis einschließlich 200 fl. . „ 2 .50 2 .25

e) bei Beträgen über 200 fl.
bis einschließlich 500 fl . . „ 3 .— 2 . 75 2 .50

ä) bei Beträgen über 500 fl.
bis einschließlich 1000 fl . . „ 4 .— 3 .50

«) vonjedem weiteren, 1000fl.
übersteigenden Betrage für
je 1000 fl . mehr . . . . „ —.50 — .50 — .50

jedoch nie mehr als . . . „ 10 .— 10 .— 10.—
2 . Für die Verfassung ein¬

facher Eingaben , als : Beweis-
antretungsgesuche , Gesuche
um Aufstellung eines Luxa¬
tors , um Gestattung der Ein¬
sicht von Handelsbüchern oder
von Urkunden, um Ueber-
tragung oder Reassumirung
einer Tagsatzung , um Jn-
oder Exrotulirung der Acten,
um Erlassung von Betrei¬
bungen , um Abschristerthei-
lung von Urkunden oder
Protokollen , um actorische
Caution , um Sistirung,
Uebertragung oder Reas¬
sumirung von bewilligten
Executionen, um Anordnung
einer Tagsatzung zur Meist-
botvertherlung , Fristgesuche,
Äußerungen hierüber , Streit¬
verkündigungen , Eingaben
mit Vorlage von Urkunden od.
anderen Schriften , Wohn¬
orts - oder anderen Anzeigen,
Aufkündigungen von For¬
derungen oder Bestandver¬
trägen , Anmeldungen von
Forderungen u . s. w.
n) wenn der Werth des

Gegenstandes , den sie be¬
trifft , 50 fl . nicht übersteigt „ 1 .50 1 .25 1 .—

b) in allen anderen Fällen . „ 2 .— 1 . 75 1 .50
3 . Für dieVerfassung von

Gesuchen um executive oder
sicherstellungsweisePfändung,
um Schätzung , Transferirung
enge Sperre od . executive Se¬
questration von beweglichem
Vermögen,umEinantwortung
od . Erfolglassung von Lohn- ,
Gehalts - od . and . Bezügen , so¬
wie v . Forderungen überhaupt,
dann um executiveFeilbietung

A . K- 1893, gedruckt am 30. Sept . 92.

1. Cl . 2. Cl . 3 . Cl-

fl . 1 .50 1 .25 1 .—

„ 2 .— 1 .75 1 .50

2 .50 2 .25 2 .-

3 .50 3 .— 2 .50

— .50
5 . —

—.50
5 .—

.50

0

1 . - .75 50

.50 —.40 — .30

— .50 — .50 — . 50

von beweglichem Vermögen,
sowie um Schätzung eines
unbeweglichen Gutes:
a) bei Beträgen bis ein¬

schließlich 50 fl.
b) bei Beträgen über 50 fl.

bis einschließlich 200 fl. .
c) bei Beträgen über 200 fl.

bis einschließlich 500 fl . .
ä) bei Beträgen über 500 fl.

bis einschließlich 1000 fl . .
s) vonjedem weiteren, 1000 fl.

übersteigenden Betrage für
1000 fl . mehr.
jedoch nie mehr als . . .
Mehrgebühr im Falle der
Cumulirung zweier Exe-
cntionsgrade . „ — .50 —.50 — .50
4 . Für die Verfassung , Ab¬

schrift und Expedition von
Mahnschreiben oder anderen
einfachen Geschäftsbriefen .

5 . Für dieVerfassung . Ab¬
schrift u . Expedition von Ein¬
ladungsschreiben z. Erscheinen
in der Kanzlei des Advocalen

6 . Für die Ausfertigung
einer Advocatenvollmacht . .
7. Für Tagsatzungen , bei
denen weder längere Protokol-
lirungen , noch längere Be¬
sprechungenstattsinden,u . zw .:
a) f. Erstreckungstagsatzungen:

an ) bei Beträgen bis ein¬
schließlich 50 fl. . .

dd ) bei Beträgen über
50 fl . bis einschließ¬
lich 200 fl.

ee) bei Beträgen von
mehr als 200 fl. . .

b) f .Contumacial - , Vergleich-
u . andere Tagsatzungeu:
ss ) bei Beträgen bis ein¬

schließlich 50 fl. . .
db ) bei Beträgen über

50 fl. bis einschließ¬
lich 200 fl.

ee) bei Beträgen über
200 fl . bis einschließ¬
lich 500 fl.

ää ) bei Beträgen von
mehr als 500 fl . . .

8. Für einfache Bespre¬
chungen bis zur Dauer einer
halben Stunde , als welche
jedoch kurze Auskünfte über
den Stand einer im Zuge be¬
findlichen Angelegenheit nicht
angesehen werden können . .

9 . Für die Vornahme von
GeschäftenimgerichtlickenVer-
nhren außerhalb der Advoca-
turskanzlei , welche in der Regel
durch einen in die Liste der Äd-
vocaturcandidaten nicht einge«
ltragenen Kanzleibediensteten

1.50 1 .25 1 .-

2 .- 1.75 1 .50

2 ' 50 2 .25 2 .-

1. 50 1 .25 1. —

2 . — 1 . 75 1 .50

2 .50 2 .25 2 .—

3 .50 3 .— 2 .50

1 . - 1 . 1 .—

24
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fl . — . 75 — . 75 — ,6"

- . 50 — .50 — .30

- .25 — .25 — 25

1. Cl . S. Cl . 3 . CI.
besorgt werden , einschließlich
derZeitverläumnifse wie f. Er¬
hebungen im Grundbuche oder
sonst bei Gericht , bei einer
Steuer - oder anderen Behörde,
für die Intervention bei der
Vornahme von Executionen
u . dgl . mehr — während der
ganzenZeitder durch das Ge-
schäftveranlaßtenAbwesenheit:
») bis zur Verwendung einer

halben Stunde . . . .
b) für jede auch nur be¬

gonnene weitere halbe
Stunde bis zurGesammt-
dauer von 4 Stunden .

e) fürjede auch nur begonnene
we >t >>re halbe Stunde

L Reisekosten nnd Hntfernungsgeöühren.
10 . Im Falle der Vor¬

nahme von Geschäften im
gerichtlichen Verfahren außer¬
halb der Advocaturskanzlei
an einem vom Wohnorte des
Advocateu mehr als 2 Ln»
entfernten Orte , nebst der
für die Vorrahme des Ge¬
schäfte- selbst gebührenden
Entlohnung:
a ) als Reise - (Beförderungs -)

Gebühr alle Eisenbahn -,
Dampfschiff - oder Wagen,
gebühren , und zwar : für
einen Advocaten 1 . Clafle
Eisenbahn od . zweispänni-
ger Wagen ; für den Ad-
vocaturscandidaten 2 . Cl.
Eisenbahn , 1 . Cl . Dampf¬
schiff oder Einspänner;

für andere Bedienstete
3 . El . Eisenbahn , 2 . Cl.
Dampfschiff - oder Post - u.
Stellivagengelegenheit rc.;

wenn und insoweit
eine Fahrgelegenheit nicht
benützt werden kann und
die zurückzulegende Strecke
mehr als 2Lm lang ist, ge¬
bührt dem Advocaten 1 fl . ,
demAdvocaturscandidaten
75 kr. , anderen Bediensteten
50 kr. als Vergütung für
jede halbe Wegstunde . —
Im GemeindegebietWiens
ist bei Bemühung zu einem
Gerich ' e oder einer Amtk-
handlung nurdannWagen-
oebührzu verrechnen , wenn
Rechtsfall über 5V Gulden
handelt und Entfernung
mehr als 1 Lm. beträgt.

b ) alsVerpflegsgebühr : wenn
die Abwesenheit minde¬
stens 6 Stunden mit Ein¬
schluß der Mittagsstunde
von 12 bis 1 Uhr dauert,

Durch den Tarif wird da - Re
Floridsdorf , Jevlersdorf uud

vo ) ein . ander . Bedienst,
cl) als Gebühr f . Zeitversäum-

niß , sofern das Geschäft
einschl. der Zeikversäumniß
nicht nach Tarifpost 13 zu
entlohnen ist : für jede auf
der Reise oder am Orte der
Geschäftsvornahm - außer
der für die Vornahme des
Geschäftes selbst erforder¬
lichen Zeit zugebrachte
Stunde eine angefangene
Stundefür voll berechnet:
sa ) einem Advoco ' en . .
bb ) einem Advocaturs-

candidaten.

für jeden Tag , an dem diese
Voraussetzung zutrifft:
an ) einem Advocaten . .
bb ) einem Advocaturs-

candidaten.
ocr) einem anderen Be-

diensteten.
;) alsUebernachtungsgebühr:

wenn außerhalb d . Wohn¬
ortes des Advocaten über¬
nachtet werden muß , für
jede Nacht:
sn ) einem Advocaten . .
bb ) einem AdvocaturS.

1. Cl. S. Cl. 3 . Cl.

fl . 5 .- 5 . — 5 —

„ 3 . - 3 — 3 —

„ 2 .- 2 .— 2 .—

„ 5 . - 5 . — 5 .—

I..I 3 . —
2 .—

3 .—
2 .—

1 . - 1 .- 1 .—

.75

fl .— 10 — . 10 — .10

. . „ — 75 — . 75
6 . Waniputationsgeöühren.

11 . Für das Reinschreiben
der Geschäftsstücke und Bei¬
lagen , einschließlich der Col-
lationirung und Jnstruirung,
sowie der Beistellung der
Schreibmaterialien , für jede
Seite von wenigstens 20
Schriftzeilen,eine angefangene
Seite fürvoll gerechnet , gleich¬
viel , ob die Vervielfältigung
von Schriftstücken im Wege der
Schrift oder auf mechanischem
Wege oder durch Benützung
von Drncksorten erfolgt . .

Wenn jedoch Abschriften
von großem Format , von
Rechnungen , Tabellen oder
größtentheils aus Ziffern be¬
stehenden Ausweisen ange¬
fertigt werden , für jede auch
nur angefangene Seile . .

12 . Für jede Aufgabe ; . Post
od .Ueberreichnng be >Behörden
sowie für die Erhebung v . Rück¬
scheinen » . jedem Gesckäftsstücke „ — . 10 — . 10

13. Für die Einlösung
einer Postanweisung . . .

14.  Für die Vormerkung
eine " Termines oder einer
Tagsatzung oder für eine Vor¬
merkung anderer Art und die
hiezu erforderliche Einsicht¬
nahme zugestellter oder zu¬
gesendeter Schriftstücke . . .

t einer freien Vereinbarung nicht berührt . Die 1. Classe des Tarifes gilt für Wien,
edlesee ; die 3 . Classe für Brünn , Graz , Krakau, Lemberg , Prag und Triest ; die

— . 20 — .20 — .20

.10

- .20 — .20 — .20

.15 — . 16 — . 15

3. Classe für alle übrigen Orte Oesterreichs.
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Vrrfehrnnggjteuer-Tarise.
Rener Verzehrungssteuer-Tarif für die Stadt Wien.

Verzehrungsstruerpflichtige Gegenstände in so geringer Menge, daß die Gebühr einschließlich Gemeindezuschlag 2 kr-
nicht übersteigt sind steuerfrei. — Der Tarifsatz begreift Staatsgebühr und Communalzuschlag in sich. — Im Falle des
Mißbrauches kann die Erleichterung der Steuerfreiheit bis zu 2 kr. Gebühr rücksichtlich einzelner Personen oder

gewißer Grenzstrecken und Eintrittspunkte für eine bestimmte Zeit sistirt werden.

Gegenstand

1 a) Wein in Gebünden.
„ in Flaschen.

d ) Weinmost und Weinmaische . . .
o) Weintrauben.

Anmerkung . 1. Der innerhalb
der Brrzehrungssteuerlinie erzeugte
Kunst- und Halbwein unterliegt der
Besteuerung lt . Gesetz vom 30. März
1882 (R . G . Bl . Nr . 45). 2. Wein
innerhalb der Verzehrungssteuer»
linie , erzeugt aus Trauben innerhalb
gelegener Weingärten ist mit 4 fl.,
und direct zum Verbrauch dienender
Weinmost mit 3 st. per 1 kt zu be¬
steuern. Wird solcher Wein oder
Weinmost über die Berzehrungs-
steuerlinie auSgeführt , so ist davon
keine Steuer zu entrichten.

2 Obstmost .
3 Bier bei der Einfuhr.

Anmerkung . Bei der Erzeu¬
gung innerhalb ist lt . den hierüber
bestehenden besonderen Vorschriften
die allgemeine Verzehrungssteuer u.
nebstdem 95 kr . per kr Bierwürze
als Zuschlag zu entrichten. Bei der
Ausfuhr solchen Bieres wird bei
Mengen von mindestens */, kr eine
Rückvergütung beider Zuschläge mit
2 fl . per kr geleistet. Bei der Aus¬
fuhr von Bier in Flaschen wird ohne
Rücksicht aus die Herkunft die Rück¬
vergütung bei Sendungen v . */, kr
aufwärts gewährt , auch wenn die
Sendung aus mehreren Colli be¬
steht, welche aber vom selben Aus¬
geber herrühren müssen.

4 g.) Rindvieh üb . 400 Ls Lebendgewicht
d ) Rindvieh bis „ „ „
v) Rindvieh bis 120 LA „

vd . 100 LA geschlachtet (d. i. Kälber
einschl . der Haut ) .

Anmerkung . Für Rindvieh a)
u . b ), welches zu wirthschaftlichen
Zwecken eingeführt wird (Zug - od.
Melkvieh) findet bei der Ausfuhr die
Rückvergütung der Verzehrungs¬
steuer jederzeit statt - Für eingeführ¬
tes Rindvieh , welches vor dem
Schlachten umgestanden und er¬
wiesenermaßen zum menschlichen
Genüsse nicht tauglich war , ist die
Rückvergütung zu leisten.

5 a) Schafe, Widder, Hammel (Schöpse),
Lämmer, Ziegen, Böcke, dann Kitze
über 10 LA lebend oder 8 LA ge¬
schlachtet .

d) Kitze bis 10 LA Lebendgewicht od.
8 LA geschlachtet.

Anmerkung.  Personen , welche
innerhalb der Berzehrungssteuer-
linie in größerem Umfang Hammel
(Schöpse) schlachten , um sie dann
derart üb . die Zolllinie auszuführen,
wird hinsichtlich dieser Thiere das
Durchzngsverfahren zugestanden.

Maßstab Naßstab K
der 'U Gegenstand der
Be- kl Be-

legung fl. kr.kl legung fl-> kr-
Ikr 5 20 6 Schweine, und zwar:

10'40 a) Spanferkel bis 10 L§ lebend, oder
3 90 8 LA geschlachtet. 1 Stück 65

100 LA 1 95 d) Frischlinge, das sind Schweine über
io bis 35 LA lebend oder 8 bis

25 LA geschlachtet. 1 30
e) Schweine über 3S LA lebend oder

25 LA geschlachtet. 2 60
7 s.) Frische - Fleisch und andere zum

menschl . Genüsse geeignete, frische
Theile von Rindern der Tarifpost
4a u . l>, dann von Thieren der
Tarifpost 5» u . d , Würste u . Con-
servesteisch.

d) Frisches Fleisch und andere genieß¬
bare frische Theile von Kälbern,
Tarifpost ko, dann von Schweinen,
mit Ausnahme von Speck u . Fett,

100 L- 3 25

ikr 1 30 »bqetrennt vom Fleische. 5 20
« 2 v) Fleisch , eingesalzen oder gepökelt

dann Rauchfleisch. 6 50
ä) Salami , gepökelte oder geselchte

Zungen. 7 80
8 a) Truthühner , Kapaune , dann Gänse

1 Stück(Monaie März bis Juni ) . . . .
d) Gänse (Monate Juli bis Februar)

32 -5

und Enten. 19-5
et Hühner und Tauben. 5 2

9 Wildpret , und zwar:
a) Hirsche. 1 Stück 4 55
b ) Wildschweine über 17 L§ , dann

Damhirsche.
e) Wildschweine(Frischlinge) b . 17 LA,

» 3 90

dann Rehe und Gemsen. 1 95
ä ) Hasen . . . - . 19 5

tO Ausgehacktes Wildpret , und zwar:
a) Hirschfleisch . . 100 Ls 5 20

1 Stück 9 10 d ) Anderes ausgehackteS Wildpret . 7 80
" 4 55 11 Federwild, und zwar:

s) Fasanen» Auer- und Birkhühner 1 Stück 52
d) Haselhühner , Wildgänse, Trappen,

t 69 Waldschnepfen, Wildenten (außer
Duckenten) . 26

o) Rebhühner , Schnee » u . Steinhühner,
Moos - , Haide- u Wiesenschncpfen.

ck) Rohrhühner , Duckenten , Wild-
" 13

tauben .
o) Krammetsvögel , Wachteln und son-

" 6 5

stige genießbare kleine Vögel . . 2 6
12 Fische uni Schalthiere , und zwar:

a) genießbare, nicht besonders be-
nannte , aus allen Gewässern, frisch,
marinirt , in Oel eingelegt, dann
Fischroggen, Austern, Krebse,
Schnecken , Meerspinnen und Meer-
krebse . 100 LA 7 80

1 Stück — 65 d) Weißfische , Stockfische, Schellfische - 1 30

39 Anmerkung.  Häringe , einge-
salzen sind steuerfrei.

!

haUnichterh obenw°erden"kann pr.'/ẑ flÄkr^
Die Verzehrungssteuerlinie  Wiens (Gesetz vom 10. Mai 1890) wird durch 36 Rayonssäulen

gekennzeichnet sein . R . 8 . I . wird hart an der Stiege des Touristenweges am Leopoldsberg sich befinden. Die
übrigen R . 8 . werden sodann in östlicher , südlicher, westlicher und nördlicher Linie Wien eiuschließen . Dieses
Gebiet besteht : Aus dem bisherigen Gemeindegebiet Wiens , aus den bis jüngst selbstständigen Gemeinden
Simmering , Gaudenzdorf , Ober - und Untermeidling , Hetzendorf, Speising , Lainz, Hietzing, Schönbrunn . Penzing,
Rudolsshetm , Fünfhaus , SechshauS , Breitensee, Unter- und Ober -St . Beit , Hacking , Baumgarten , Ottakring , Neu¬
lerchenfeld, Hernals , Dornbach , Pötzleinsdorf , Gersthof , Weinhaus , Währing , Ober - und Unter-Döbling , Ober¬
und Unter- Sievring , Neustift am Walde , Nußdorf , Heiligenstadt und Josefsdorf , endlich aus den innerhalb der
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neuen Verzehrungssteuerlinie liegenden Theile der Orte Kahlenberaerdörfel , Kaiser- Ebersdorf , Schwechat, Kledering,
Ober - und Unter Laa, Jnzersdort . Altmannsdorf , Mauer , Auhof, Hütteldorf , Hadersdorf , Schottenwald , Neuwaldegg
Salmannsdorf , Weidling und Grinzing . Längs der Verzehrungssteuerlinie (innerhalb derselben ist ein 1 Kilo¬
meter breites Controlgebiet gedacht , innerhalb welchem die Finanzorgane jedenorts und jederzeit berechtigt, die beim
Transport verzehrungssteuerpflichtiger Gegenstände nöthige Bollete abzufordern, bezw . Transporte zu durchsuchen.

k . Wegmaulh-Tarif.
(seit 21 . December 1891 .)

An der Kaiser Franz Josephs-Brücke, Kronprinz Rudolf-Brücke, Schwechat, Laxeuburger-
straße , Triesterstraß - , Linzerflraße kommen zur Einhebung:

Zugvieh iu der Bespannung 2 kr. , schweres Treibvieh 1 kr. , leichtes Treibvieh1/2 kr.
Die Brückeumauth an der Kaiser Franz Josephs- Brücke und in Schwechat verbleibt wie

bisher, erstere für Rechnung des Donau -Regulierungssondes.
Die Mauten werden beim Zugvieh (Bespannung) gleich beim Eintrite in doppeltem Aus¬

maße eingehoben , beim Austritt nicht.
Die Weg- und Brückeumauth in Parkersdorf für Zugvieh ( Bespannung) 2 kr. (Weg ) 6 kr.

(Brücke) : für schweres Treibvieh 1, beziehungsweise 3 kr. ; für leichtes Treibvieh Vs,bezw . 11/2 kr.

6 . Von Schlacht- und Stechvieh und Krisch für das offene Land.
(Giltig für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.)

Bon Thieren , denen nur einzelne Theile , wie : Kopf oder die Füße abgenommen find, ist die Steuergebühr nach dem
für das ganze Biehstück bestimmten Tarifsätze zu entrichten.

Steuerbare Gegenstände

Gebühr für Orte
mit überstv . 10.000

20.000 Ub. 20.000
Einwohnern

fl. j kr . » fl. , kr. fl. >kr.

alle
anderer

5 4 3 78 2 52
84 63 42
32 2S 17
21 17 11
9 7 4

63 42 32
1 26 95 63

1 87 1 50 j 94

Schlicht - und Stechvieh , u . z. : Ochsen , Stiere , Kühe, dann Kälber üb. 1 Jahr , Per St.
— Kälber bis zum Alter eines Jahres (denen noch kein Milchzahn fehlt ) per Stück
— Schafe , Widder , Ziegen, Böcke, Hammel und Schöpse Per Stück . . : . .
— Lämmer bis 14 Lg, Kitze, Spanferkel per Stück.
— Für Kitze in Tirol , Vorarlberg , Galizien und der Bukowina per Stück
— Frischlinge , d . s. Schweine von 5 bis 19 ' /» LA, per Stück.
— Schweine über 19 ' /, LA, ohne Unterschied, per Stück.
Frisches Fleisch , das ist, mit Ausnahme des Blutes und der Eingeweide, alle noch nicht

zubereiteten , zum menschlichen Genüsse geeigneten Theile eine - geschlachteten
Thieres der Tarifposten 1 — 6 ; ferner geräuchertes , eingesalzenes und einge-
vökeltes Fleisch , insbesondere auch geräucherten Speck , ferner Conserve-
fleisch, Salami und andere Fleischwürste, Per 100 LA.
Vom Fleischgewichte werden zum menschlichen Genuß ungeeignete Theile , z. B . Knochen , nicht in Abzug gebracht.
Wenn ein Gegenstand gänzlich verschwiege », oder ein gebührenfreier statt eines gebührenpflichtigen ange¬

meldet wird , so ist diese Uebertretung als Schleichhandel mit 5- bis lOfacher , der Verkürzung ausgesetzten Gebühr zu
bestrafen und überdies die Localgebühren einzuheben. Dieselben Strasgebühren treten in Kraft , wenn die Gat¬
tung des steuerbaren Gegenstandes unrichtig angegeben wird und hierbei eine Verkürzung des Verzshrun gSsteuer-
gefälles eingetreten wäre . _

v . Von Wein, Wein - und Odstmost für das offene Land.
(Giltig für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.)

Steuerbare Gegenstände

Gebühr
per

Hekto¬
liter Steuerbare Gegenstände

Gebühr
per

Hekto¬
liter

fl. > kr.

Wein im Allgem. (auch Kunst- u . Halbwein)
Ausnahmsweise:

In Steiermark.
».) in den durch erlassene Kundmachungen

bezeichnet «» Bezirken und Gemeinden , wo
Wein v . geringerer Qualität erzeugt wird

L . In Kärnten und Krain.
b) in den durch bisher erlassene Kundma¬

chungen bezeichnten Bezirken u . Gemein¬
den , wo Wein von geringerer Qualität
erzeugt wird , nämlich im ehemal. Adels
bergerund Neustadtler Kreise , dagegen im
ehemal . Klagenfurter Kreise zu Gunsten
jener Weinproducenten , die ausschließend
ihr eigenes dortiges Erzeugniß in ihrem
Bezirke, u . zw . unvermischt zum Klein¬
verschleiße bringen.

6 . Im Küstenlande,
o) in den durch bisher erflossene Kundma¬

chungen bezeichnten Bezirken und Ge¬
meinden, wo derWein der geringstenQua-
lität erzeugt wird.
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cl) in den durch jene Kundmachungen be¬
zeichnten Bezirken von GSrz , Gradisca,
Istrien und den quarnerischen Inseln,
wo der Wein verhältnißmäßig im Preise
geringer ist, als in den übrigen Bezirken
dieser Landestheile.

o) Zenta -Wein.

2 23

v . In Tirol und Vorarlberg,
k) in Gemäßheit der bis zum Jahre 1848

bestandenen Kundmachungen in den wein¬
erzeugenden Landestheilen bei dem Bu¬
schenschanke der Weinerzeuger.

s) für den Landwein in Vorarlberg . . .
Weinmost und Weinmaische unterliegt der

Gebühr von drei Viertheilen des für
Wein geltenden Steuersatzes.

Obstmost.
Ausnahmsweise:

a) in Oesterreich ob der EnnS u . Salzburg
d) in Tirol und Vorarlberg.
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AasmetrischeWaß-undGewichts-System

^eingeführtinEuropa:Belgien,DeutschesReich,Frankreich,Griechenland,Italien,Niederlande,Norwegen,Portugal,Rumänien,Schweden,Schweiz,Serbien,Spanien.Lürkei;—Amerika:Argentina,Bolivia,Brasilien,Chile,Columbia,Ecuador,Französisch-undNiederländisch-Guyana,Mexiko,Peru,

Uruguay»Venezuela,FranzösischeundSpanischeBesitzungeninWestindien;—Afrika:Algerien,EgyptenundPortugiesischeColonien.
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Die Kronen - oder Goldwährung
welche laut Gesetz vom 2. August 1892 für Oesterreich -Ungarn bestimmt wurde , hat folgendes Bemerkenswerthes;

1. Einheit ist die Krone (Loroua ) L Ivo Heller (8illvr ).
ES werden künftighin an Münzen bestehen - Goldmünzen zu 20 und 10 Kronen , dann Ducaten ; an Silber¬

münzen Einkronenstücke und Levantiner Thaler als Handelsmünze ; an Nickelmünzen 20 . und 10-Hellerstücke ; an
Bronzemünze 2- und 1--Hellerstücke.

Die Eiilkronenstücke, sowie die Nickel- und Bronzemünzen sind Scheidemünzen.
2. Die Goldmünzen werden im Mischungsverhältnisse von 900 Tausendlheile Gold und 100 Tausendtheile

Kupfer ausgeprägt . >LA Münzgold (legirt ) ergibt 2952 , ILA Feingold S2S0 Kronen . DaS 20 -Kronenstück hat
6-775067A Rauhgewicht und 6-V9756A Feingehalt (Goldgehalt ) ; das 10-Kronenstück hat 3-3875338A , beziehungsweise
3 -04878A Gewicht . Elftere werden 2tmm , diese 19 MM Durchmesser haben auf der Aversseite ist das Brustbild
Sr . Majestät des Kaisers , aus der Reversseite der laiserl . Adler , die Werthbeze -chnung 20 vor . oder 10 vor ., sowie
in Abkürzung die Umschrift L-ruuoioous üoespbus I . v . <A. Iwporstor Austria « , Usx LobsnaiLs , valloias,
Marias sto . ot ^postolious Lsx HuvAsrias . — Das Passirgewicht für 20 Kronen ist 6 -74A, für 10 Kronen 3 -37 A.
Mindergewichtige sind daher minderwerthig . — Die Ducaten werden wie bisher geprägt , und zwar 81^ /^ Stück
aus 1 Wr . Mark Feingold (0 280668LA) 0-986111 fein.

Die Silberkronen werden 0 835 fein aus 1 LF Münzsilber (legirt ) je 200 Stück geprägt . Die Silberkrone
wiegt 5 A. Avers - und Reversscite ähnliche Prägung wie Goldkronen , am Rande (wie die 20 Kronen ) Viribus
uuitis . Durchmesser 23mm . Levantiner Thaler wie bisher 1 Wr . Mark — 12 Thaler 0 833 fein.

Nickelmünzen werden aus ILA Nickel (rein ) 250 Stück 4 20 Heller oder 333 Stück 4 10 Heller heraus¬
gebracht . Durchmesser 21 , beziehungsweise 19mm . Avers kaisecl . Adler , Revers Werthangabe und Jahreszahl.

Bronzemünzen sind aus einer Legirung von 95 Theilen Kupfer , 4 Theile Zinn , 1 Theil Zink herzustellen.
ILA Legirung ergibt 300 Stück 4 2 Heller oder ovo Stück 4 1 Heller . Durchmesser 19 und 17mm.

3. Bei Staats - und öffentlichen Lassen werden 1-Kronenstiicke unbeschränkt , Nickel und Bronze bis zu
10 Kronen entgegengenommen . Im Privatverkehr ist Niemand verpflichtet , mehr als 50 Silberkronen , Nickel an
10 Kronen , Bronze für 1 Krone entgegenzunehmen.

Bis zur gänzlichen Einziehung aller Münzen haben zu gelten ; 42 fl . Gold - - 100 Kronen ; 1 Silbergulden
— 2 Kronen , ' /i Gulden — 50 Heller ; 20- und 10-Kreuzerstücke — 40 und 20 Heller ; 4, 1 und »/, Ir . Kupfer — 8,
2 und i Heller . Ein Gulden Papier — 2 Kronen.

4 . In der ganzen Monarchie werden ausgeprägt , und zwar nach dem Verhältniß 70 .-30 (Oesterreich .' Ungarn)
200 Millionen Siebe . krönen , für 60 Millionen Kronen Nickel - , für 26 Millionen Kronen Bronzemünzen.

Im späterhin bekannt werdenden Zeitpunkt wird die Krone auch als Rechnungseinheit zu gelten haben.
Die bisherigen Eiuguldennoten werden zuerst eingezogen , dann succesfive die höheren Staats - und Banknoten . Für
beide letztere werden auch neue Papierwerthzeichen ausgegeben , die jederzeit in Gold einzulösen sind.

5 . Schließlich seien hier einige Beispiele und Zahlen gegeben.
Wünscht man zu wissen , was ein Betrag österreichischer Währung in Kronen und Heller ausmacht , so ist die

österreichische Währung zweifach zu nehmen.
Z . B . 126 fl. X 2 — 252 Kronen ; fl. 75 .34 X 2 — 150 Kronen 68 Heller ; 37 .5 kr . X 2 - - 75 Heller;

12 kr. X 2 — 24 Heller u . s. f. Alle Verpflichtungen in Silber - oder Papiergulden werden in Kronen umgerechnet
wenn man die Beträge mit 2 multiplicirt.

Verpflichtungen in Goldgulden ergeben sich in Kronen , nach dem Verhältnisse 42 fl . Gold — 100 Kronen.
Will man eine Summe Goldgulben in Kronen umrechnen , so ist erstere mit 2 -38095 zu multipliciren.

Die österreichisch-ungarische Bank übernimmt fremde Goldmünzen nach folgendem Tarif;
fl . Oe . W . Kronen in Kronen

Per LA rauh per Stück

1 .
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11 .

12.
13.
14.

Eghptische Hundertpiaster - Stücke vom Jahre 1885 .
Alsonsos mit Gepräge vom Jahre 1881 ab ( ausschl . Alfonsos XHI .) . . .
Argentinische Gold -Pesos.
Oesterreichische Ducaten.
Eagles (10 Dollars ; .
Zwanzigfrancs - Stücke (einfchl . Oesterreich -Ungarn , Monaco , Rumänien und

Serbien , ausschl . Griechen ) . . .
10 und 5 Francs abzüglich vom Bruttogewichte.
Holländische Zehngulden (Doppel -Gold - Willems ) .
Japanische Aens.
Schwedische und dänische Kronen.
Türkische Livres . .
Zwanzig -Reichsmark - Stücke . - .
Zehn - und Fünf -Neichsmark - Stücke , abzüglich */i//oa vom Bruttogewichte.
Ruff . Imperialen (alte ) .

,, » (neue »/t und »/-) .
Sovereigns.

100 Kronen — 85 Reichsmark - - 105-1 Francs.

1433 0862 2866 -1724 —
1470 -105 2940 21
1473 381 2946 762 —
1613-0205 3226 041 1125
1474 2 2948 -4 4927

1473-381 2946 762 1898

1474 0362 2948 0724 1981
1474 -0362 2948 -0724 4-91
1473 381 L916 762 1-32
1498 77 2997 54 21-59
1473 381 2946 762 23 43

1501 227 3002454 1962
1473 8724 2947 -7448 18 -98
1501 227 3002 -454 23 94

Barren (ungeprägtes Gold ) löst die österr .-ungar . Bank per ILA Feingold mit 3276 Kronen ein.

Das Verhältniß fremder und österreichischer , dann Kronenwährung s. a . S . 190 und 192.
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Im Verkehr vsrkommende in- unk ausländische Münzsorten.
(Werthangabe in österr. Währung, - die mit " »ach Banktarif (einschl . Agio) .

1 . Goldmünzen.
fl. kr.

" Alfonsos (S, 25 Pesetas
Spanien. . . . » . . 11.91

* Argentino L 5 Pesas
Argentinos . II 91

* öedillik od . egypt.Pfund
Egypten (100 Piaster ) . 12 20

Con doro L10 Pesas,Chile 20 35
Coroa LIOMilrei'sPortugalSS 68

* Dinar 20, Serbien . . . 8 10
„10 , „ . . 4 05

Drachmen 40, Griechen! . 14 18
„ SO „ 7 09

Dublon L 100 Reales,
Spanien u . Uruguay . 10 38

* Dukaten (DoPpel -) ,Oest . 11 25
„ (einfache ), Oest.

1856 Duc . . . . 5 62
* Eagle (DoP .),N-- Amerika 49 27

„ (eins . L10 Doll .) 24 63
» Francs 100, Frankreich . 47 44

(auch zu 40, so, io u . 5 Fr.)
* Francs 40, Belgien . . 18 98

(auch zu 20 , 10 u . 5 Fr .)
* Franz Josefsd ' or,Oest . 9 49

'/, , „ „ 4 74
* ^ redericsd 'or (Doppel -),

Dänemark . . 16 37
„ (eins .) Dänem . 8 18 '/,

Guinee , — 21 Shillings
(Rechnungsmünze) . .

» Z m P er ial , alte , Rußland 9 81
„ neue . . . . 9 49

» Jüslik (Medjidie) . L 100
Piaster, Türkei , 10 80

„ ' /, (Ellilik) . . . 5 40
„ ' /. (Misflr ) . . . 2 70

* Krone 20 , Schweden . . 13 20
* „ 10, „ . . 6 SO
» Levas 20, Bulgarien . . 9 49
* Lire 100 , Italien . . . . 40 50

(auch zu 50 , so u . 10 L .)
* Mark SO, Deutschland . . 11 71

(auch zu 10 u . 5 M .)
» MilreisstüSL 1000 Reis,

Portugal u . Brasilien . . 2 19
(auch zu 5 und 2 Milreis;
s. a . Coroa) .

Onza , Mexiko . . . 36 '97-/^
„ Paraguay . . . . 32 70

Piaster s. Jüslik.
Reales 50, Span . . . . 5 19

„ 20, „ . . . 2 08
Rubel , Rußland . . . . 1 62
Sol - 5 Francs, Peru 2 03' /,

"Sovereign — 1 Pfd.
Sterling (20 sll . Engl . ) 11 97

(auch zu 5, 2 u . ' /, Sov.)
Tehl , China . 3 03 ' /,
Tom an , Apersten . . . . 4 83 /̂,

" Wil 'h elmsd 'or (Doppel -)
L 20 Gulden , Nieder! . 19 81

„ L 10 Guld . 9 9 t
„ '/, . . . . 4 99

A en , Japan . 4 9i
2. Silbermünzen.

Bolivianer (5 Frs .) , Bo¬
livien . 2 3'/,

Dinar , Serbien . — 40' /,
(aüch zu 5 u . 2 D )

D o llar , Nordamerika . . 2 13'/«
Drachme , Griechenland . — 36 '/,

(auch zu 5, -/, u . ' /«.)
Duro L 20 Reales , Spanien 2 10
Escudo L io Real . , Span . 1 05
Florin L 2 Shilling, Engl. — 94
Franc , Belgien . — 40 '/,

(auch zu 5,2' /, , 2, ' /. u .' /. Fr .)
Franc , Frankreich . . . . — 40 '/,

(auch zu 5. 2, ' /, u . ' /« Fr .)
Franc , Schweiz . — 40 ' /,

(auch zu 5, 2 u . ' /, Fr .)
G lden , älOO Cents , Nie-^ verlande . . . . — 86

(auch zu V, , ' /. u . ' /„ fl.)
Gulden , Oesterr . (Doppel -) 2 —

» . 1 -
„ ' /« Oesterr . . . . — 25

Jirmilik (Medjidje ) , L SO
Piaster , Türkei . 1 78

Jtsibu , Japan . — 70
Krone » 5 Shilling, Engl . 2 51 '/,

„ Schweden Norwegen,
Dänemark . — 57 '/,
(auch zu 2, ' /„ ' /. u . ' /,» Kr.)

fl . kr.
Lei , Rumänien . — 40 '/,

(auch zu 5 und 2 Lei .)
Lev (Bulgarien) L 100 Sto¬

tinki . — 40 ' /,
Lire , Italien . — 40 ' /,

(auch zu 5, 2, >/, u . ' /, L.)
Mark 1, Deutschland . . . — 50

(auch zu 5, 2, ' /, u . ' /- M .)
Onlik L 10 Piaster , Türkei — 89 ' /«
Pesado — 2 Real . , Mexiko — 55
PesetaL 4 Reales , oder

100 Centesimos . — 40 ' /,
Peso — 5 Francs, Chile . 2 03 '/,

„ - 8 Reales , Mexiko 2 SO
Piaster , Türkei , s, 40 Para — 09

(auch zu 20, 10, 5 u . 2 P .)
Piaster , Egypten . — 10

„ Tunis . — 30
„ MarokkoS15 Unzen 2 16 ' /«

Rigsdaler , Dänemark . . 1 13'/,
(auch zu ' /„ ' /„ ' /„ ' /„ )

Rigsdaler , L 2' /, Golden
Niederlande . 2 10

Rubel , Rußland , ä 100 Ko¬
peken . 1 62

(auch zu ' /, u . ' /«.)
Shilling , Großbritannien — 47

(auch zu 2 u . ' /, sd .)
Sol — 5 Francs, Peru . . 2 03 '/-
Species SSRigsdaler,Däne¬

mark . 2 27
„ L 120 Shilling,

Norwegen . . . 2 27' /,
„ L4Kronen , Schwe¬

den . 2 30
Tehl L100 Cash Gew -, China 3 03'/,
Thal er , Maria Theresten-,

Oesterreich . . . . 2 10' /,
„ Oesterreich . . . . 1 50
„ (Doppel - ) Oesterr . 3 —
„ (Bereins-)Deutschl. 1 50

Tikal , Siam . 1 31
Toman ' /s, Persien . . . . — 96 ' /,

.. ' /i° ,, . . . . - 48 '/.
Toftoe S 100 Reis , Portugal — 24

(auch zu 5, 2 u . ' /, T-)

Der lateinischen Münzconvention , d . i. Frankenwährung , gehören Belgien , Frankreich, Griechenland , Italien und
die Schweiz an.

Die metrischen Maße und Gewichte.
Urmaße und Gewichte.

Als Urmaß  gilt ein im Besitze der k. k. Regierung befindlicher Glas  stab,  welcher, in der Achse seiner
sphärischen Enden gewesten , bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 999-99764 -irm des in dem
französischen Staatsarchive zu Paris deponirten dlsirs Prototyps befunden worden ist.

Als Urgewicht  gilt das im Besitze der k. k. Regierung befindliche Kilogramm  aus Bergkrystall , welch eS
im luftleeren Raume gleich 999997 8 MA de » in dem französischen Staatsarchive zu Paris aufbewahrten
LUoxramw « Prototyp « befunden worden ist.

Grundlagen des metrischen Maßes und Gewichtes.
Die Grundlage deS gesetzlichen Maßes und Gewichtes ist das Meter.
Das Meter ist die Einheit des Längenmaßes , aus welchem die Einheiten deS Flächen - und Körpermaßes ab¬

geleitet werden.
DaS Kilogramm , gleich dem Gewichte eines ck»r' destillirten Masters im luftleeren Raume bei der Temperatur

von -z» 4 Grad deS lOOtheiiigen Thermometers , bildet die Einheit deS Gewichtes.
DieUntertheilungenderMaß - und Gewichtseinheitensowie deren,Vielfache , werden nach dem dekadischen Systeme

gebildet.
Die Untertheilungen werdendemnach durch die lateinischen Zahlwörter r stsoi vsuti — ' /, «,. mllll --- >/,«« und die

Vielfachen durch die griechischen Zahlwörter : Dok» — 10 Sekto 100, Lilo --- 1000 und dlzi-l » —lOOOlbezeichnet.
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Einheiten, Untertheilungen und Vielfache der metrischen Maße und Gewichte.
In Klammern beigesetzt sind die gesetzlich festgesetzten , in Curstvschrift zu druckenden und zu schreibenden Bezeich¬

nungen für die einzelnen Maße und Gewichte.
K.. Längenmaß «.

Einheit ist das Meter («r) .
Untertheilungen:

DaS Decimeter (-km) — Vi» Meter
„ Centimeter (cm) — »/, „» Meter
„ Millimeter (mm) — Viao» Meter.

Bielsache:
DaS Kilometer (Lm) — 1000 Meter

„ Myriameter (m^ r) — 10000 Meter.
n) Allgemeine:  Die ^ luadrat ^ der Längenmaße.

Einheit : das Quadratmeter (m>) .
Untertheilungen:

Das Quadratdecimeter (äm>) — »/,«« Quadratmeter
„ Quadratcentimeter («m») — V»Eo Quadratmeter
„ Quadratmillimeter (mm») — »/»ooooooQuadratmeter.

Bielfache:
DaS Quadratkilometer (Km*) — 1,000 .000 Quadratmeter

„ Quadratmyriameter — 100,000 .000 Quadratm.
d) Besondere Bodenslächenmaße:

Einheit:  Das Ar (a) — 100 Quadratmeter.
Vielfaches:  Das Hektar (ka) — 100 Ar — 10,000

Quadratmeter — Vi»,
0 . Körpermaße.

a . All gemeine :  ̂Die Würfel der Längenmaße.
Einheit : das Kubikmeter (m ' ) .

Unterth erlung en:
DaS Kubikdecimeter (6m ») — Kubikmeter

„ Kubikcentimeter (om») -- »/l«oooo» Kubikmeter
„ Kubikmillimeter (mm») — V,<x>»ao««o Kubikmeter.

Vielfaches:
DaS Kubikkilometer (Lm») — 1000000000 Kubikmeter

„ Kubikmyriameter (mznn») — 1 Billion Kubikmeter,
b . Besondere Hohlmaße für trockene und

flüssige Gegenstände.
Einheit : DaS Liter (!) — 1 Kubikdecimeter.

Untertheilungen:
Das Deciliter (-U) — Via Liter

„ Centititer (er) — Vio» Liter.
Vielfaches:

Der metrische Centner (?) — 100 Kilogramm.
Das Hektoliter (kr) — 100 Liter.

v . Kemichte.
Einheit ist das Kilogramm (K? .).

Untertheilungen:
Das Dekagramm (6L?) — Kilogramm

„ Gramm (?) — »/„ o, Kilogramm
„ Decigramm (6^ ) - -- Kilogramm
„ Centrgramm (e?) --- Kilogramm
„ Milligramm (mg) - - V,««,->«> Kilogramm.

Vielfaches:
Die Tonne (r) — 1000 Kilogramm.
Hesehliche Merhättnißzahkender neuen und alten Maße

und Kewichte.
Längenmaß e , neue auf alte.

t Meter --- 0 5278916 Wr . Klaftern
„ -- 3 Fuß 1 Zoll 11»»/,o, 2 .
„ -- 1 286077 Ellen

1 Kilometer — 0 131823 österr. Meilen (Postmeilen)
1 Myriameter — 1 318229 österr. Meilen (Postmeilen)
1 Centimeter ^ 0 094912 Faust.

Längenmaße , alte auf neue.
1 Wiener Klafter — 1 896484 Meter
1 Fuß — 0 -316081 „
1 Elle — 0 777558 „
1 österr. (Post -) Meile — 7 -585936 Kilometer
1 österr. (Post- ) Meile — 0 -7585936 Myriameter
1 geograph . (Deutsche) Meile — 7-420438 Kilometer.
1 Faust — 10-53602 Centimeter.

Flächenmaße , neue auf alte
1 Meter — 0-278036 Klafter
1 „ — 10 -00931 H) Fuß
1 Ar — 27 -80364 Hi Klafter
1 Hektar — 1-737727 österr. Joch
1 ^ Myriameter — 1 737727 österr. (DMeilen

Flächenmaße , alte aus neue
1 Klafter — 3 596652 (D Meter
1 lUFuß --- 0-099907 „
1 n . - österr. Joch — 57 54642 Ar
1 „ „ — 0 5754642 Hektar
1 österr. fH Meile — 0 -5754642 Myriameter.

Körpermaße , neue auf alte.
1 Kubikmeter — 0 -146606 Kubikklafter
1 „ --- 31 66695 Kubikfuß.

Körpermaße , alte auf neue.
1 Kubikklafter — 6 820992 Kubikmeter
1 Kubikfuß — 0-03157867 Kubikmeter.
Hohlmaße für trockene Gegenstände , neue au

alte.
1 Hektoliter — 1-626365 Wr . Metzen
1 Liter — 0 01626365 Wr . Metzen.
Hohlmaße für trockene Gegenstände , alte auf

neue.
1 Wiener Metzen — 0 6148682 Hektoliter
1 „ „ — 61 48682 Liter.

Hohlmaße für Flüssigkeiten , neue auf alte.
1 Hektoliter — 1-767129 Wr . Eimer
1 Liter — 0 -7068515 Wr . Maß.

Hohlmaße für Flüssigkeiten , alte auf ne ne.
1 Wr . Eimer — 0 -565890 Hektoliter
1 Wr . Maß — 1-414724 Liter.

Gewichte , neue auf alte.
1 Tonne — 1785 -523 Wr . Pfund
1 Kilogramm — 1-785523 Wr . Pfund
1 „ ^ 1 Psd . 25" V,°o» L° th
1 „ ---2 Zollpfund
1 „ — 2-380697 Apotheker-Pfund
1 „ --- 3 -562928 Wr . Mark Silbergen icht
1 Dekagramm — 0-571367 Wr . Loth
1 Gramm — 0-286459 Dukaten Goldgewicht
1 „ --- 4 -855099 Wiener Karat
1 „ 0 -06 Postloth.

Gewichte , alte auf neue.
1 Wr . Pfund — 0 560060 Kilogramm
1 „ Centner — 56 0060 „
1 „ Loth — 1-750187 Dekagramm
1 Zollcentner — 50 Kilogramm
1 Zollpfund — 0 5 Kilogramm
1 Apotheker- Pfund — 0 420045 Kilogramm
1 Wr . Mark Silbergew . — 0 280668 Kilogramm
1 Dukaten Goldgewicht — 3 490896 Gramm
1 Wiener Karat — 0 205969 Gramm
1 Postloth --- 16-666667 Gramm.

Z«r Kichuug und Stempelung « erde« nur folgend « Maße und Kewicht« zngelasse« :
Längenmaße:  20 , 10 , 5, 4, 2, Im;  dann 5 und 2 äm.
Hohlmaße:  100 , 50,20,  10,5 , 2, 1 k; 5, 2, 1 Zi ; 5, 2, l or ; kr  und die fortgesetzteHalbirung des r.
Gewichte : 20, 10, 5, 2, 1 k? 50, 20, 10, 5, 2, 1 und 5, 2 und 1 ? .
Für Gold - und Silberwaarcn und als Medicinal - Gewicht noch : 50, 20 , 10, 5 und 1 c?und als
Münz - und Juwelen - Gewicht noch : 5, 2 und 1
Für D ecimalw ag en  ist das geringste Gewichtsstück 1 ? und
für Centesimalwagen  I -W?.
Für die probeweise Gewichtsbestimmung des Getreides: 100 , 40 , 20 , 10 , 4, 2 , 1 , 0 -4 und

0-2 s welche das 500fache ihres Gewichtes , d . i . beziehungsweise 50. 20, 10, 5, 2, 1, 0 5, 0 2, 0-1
repräsenttren.
glei Alŝ Probegetreidemaß dient ein Hohlmaß (Probe - Hektoliter ) , dessen Inhalt dem 500sten Theile eines kr.

gesteM^ dferdekraft  ist mit 75 Kilogramm - Meter , d . i . 75 L? in der Secunde , ein »n hoch gehoben, fest-

wen^et* w^rden ^ *" Verkehre dürfen nur gehörig gestempelte Alkoholometer , Saccharometer und Gasmesser ver-
Der ^ eb rauch der Seemeile,  gleich dem 60sten Theile eines AequatorialgradeS , d. i . 1-855109 Km und

die rm Scbrfffabrisverkehre eingefübrte Schiffstonne  bleibt unqeändert.
Punzierung von Gold - und Silberwaarcn . Für inländ . Geräthe sind folgende Grade zulässig!

Gold Nr . 1, 920 Tausendtheile für (22 Karat 0 06 Grän ) Silber Nr . 1, 950 Tausendtheile für (15 Loth 3 6 Grän)
" " 840 „ „ (20 „ 1-92 , , „ „ 2, 900 „ „ (14 „ 7 2 „ )
" " b, 750 „ „ (18 „ - „ „ , , 3, lOO „ „ (12 „ 14 4 „ )
„ „ 4 , 580 „ „ (lg „ 11-04 „ „ „ 4, 750 , , „ (12 „ — „ )

l .-K . 1893, gedruckt am 30. Sept 92. 25
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Tabelle zur Reduktion für wiener Klafter. Fuv , Zoll. Linie « in Meter.

rr

Z
MeterI TeutimetrrI Millimeter^

L
§
8

Meter!
8

A
Millimeter^

v
G
« MeterEentimeterI Millimeter^

§> MeterTentimeterI Millimeter^ es
Ä

L
8
8>»

MillimeterLinienH MillimeterE

i 1 89 6 IS 84 SS 4 45 SS 34 8 1 0 S1 6 1 8 6, 1
8 » 79 » 14 86 SS 1 so 94 88 4 2 0 6» 8 2, v b, S 4«
8 ü 68 9 IS 88 44 7 55 104 so 7 3 0 94 8 3 7 ». 3
4 7 88 6 1k so S4 4 KV IIS 78 9 4 1 86 4 4 10 b. 4
S 9 48 8 17 S8 84 0 K5 ISS 87 1 5 1 88 0 5 IS 1, 5 11.
s 11 S7 9 18 34 IS 7 70 ISS 75 4 k 1 89 6 S IS « 1»-.
7 IS 27 S IS se S S 75 148 SS 6 7 8 81 S 7 18 4. 7 1b»
s IS 17 8 20 S7 SS o «0 181 71 9 8 8 SS 9 8 81 », 8 17.
s 17 6 8 25 47 41 8 «5 161 so 1 S 8 84 S S 8» 7. S is.

10 18 96 S so 86 89 v so 170 68 4 10 » 16 1 10 86 ». 10
11 80 86 1 35 66 S7 7 95 180 16 6 11 S 47 7 11 88 9 ', 11 L4 ,
18 88 7S 8 40 7S 8Ü 9 100 ISS 64 8 12 S 79 » 12 »1 s. 12 86-,

iis m A

13 i r i '/.
IS 4 10 11»/,

- 11 4'/.? »'/'
1 » » '/.

v «»,. 8 8 7

8 10 8
10 » »

Tabelle zur Reduktion für Diener Ellen r« Meter.

»1 8«16 »S
S8 «6>4 8617 11
SS 4»10 11

18 6610 89
«4 SS19 44ii es
SS 77»7 9980 8»
»6 SS88 7780 99IS 88
»7 »889 SS14 0
»8 16»0 8814 77

»1 10IS SS

Tabelle zur Reduktion für Meter in Diener Slle«.



Reuctions -Tabellen. 195

Tabelle zur Reduktionfür Liter und Heklolüer in Diener MaK and Eimer.

I 8 «v

17 »

s , -/,
4 - »'/.

« 1 1'/.

» 1 »'/.

Tabelle zur Reduktionfür Diener Metzen and Metzentyeilr in Liter and Hektoliter.

Retzen
Benennung der Metzenthrtl« L

§
V
K

L
s
8«

V 8

8

L

L
L

S 8

L

D L
L
L
K

1 4 9 61 ' /. 1 0 61 5 M i» SS 7
so 7 4 SV'/. r 1 SS 0 25 15 »7 9
15 « 7 15' /. 3 1 84 « 3« 18 44 6
7 S 9 7" /« 4 » 45 9 35 »1 5S 0

Müllermaßel . . . . . . 3 8 4 5 8 7 4 40 »4 5» 5
> Halbes Maße! oder große» Maße! 1 9 » e » 68 9 50 so 74 8
'/« Fnttermaßel oder mittlere « Maße! 0 S 8 7 4 so 4 K0 »6 8» 9

Becher oder kleine« Maße! 0 4 8 8 4 91 9 70 4» 4 I
'/« '/ , Becher . . 0 » 4 '/. 9 5 5» 4 80 49 18 9

'/. Becher . . . , o 1 » '/. 10 8 14 9 so 55 SS 8
'/. Becher . . . , o 0 8 1» 9 »» 9 100 61 4« 7

Tabelle zur Reduttionfür Liter and Hektoliter in Diener Metzen and Aetzentyeile-

iso 1'^

Tabelle zur Reduktionfür Diener Mop and Eimer in Liter and Hektoliter.

18 1

»i —
SS s

10 18
1« 75
11 »I11 1
IS S7
SS 6»

SS »5

2ü*
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Tabelle zur Reduktionfür Wiener Pfund und Loth in Kilogramm.

8 8
s» Kilogramm!Dekagramm!! Gramm

WienerPfund

8
8

Z
DekagrammI Gramm^ WienerPfundKilogrammII DekagrammI

8
8

S
WienerLoth

DekagrammGramm
WienerLoth

DekagrammGramm
WienerLoth

88
»

1 0 5« o 17 S 58 1 33 48 8 1 1 V/. 17 89 7V. » 1
» 1 1» o 18 10 8 1 34 19 4 8 2 » 5 18 »1 5 8
z 1 «8 o 1» 10 K4 1 35 19 60 8 3 5 »V. 19 SS »' I. s' /.
4 8 84 o 20 11 80 1 40 83 40 8 4 7 0 20 »5 o . '/I 4' k
s 8 80 o si 11 7« 1 45 85 80 S 5 8 7 ' /. 21 SS 7 ' /. Vu L/>
« » S« o 22 12 »8 1 50 88 0 S 6 10 5 22 S8 5 «V,
7 » 98 o 23 18 88 1 55 SO 80 S 7 13 »V. 23 40 7V.
8 4 48 o 24 IS 44 1 60 SS KO 4 8 14 » 24 48 0 V. «V.
9 S 4 1 25 14 0 1 65 Sk 40 4 S 15 7V. 25 4S 7V. V» 10

10 S so 1 26 14 56 8 70 SS 80 4 10 17 5 26 45 5 V. 11
11 « 1k 1 27 15 18 8 75 48 0 4 11 19 »V. 27 4? »V. "/» 18
iz « 7» 1 28 15 K8 8 80 44 80 5 12 81 o 28 49 0 IS
13 7 »8 1 2S 16 34 8 85 47 SO 5 13 88 7'/. 29 50 7'/. 14
14 7 84 1 30 1k 80 8 so 50 40 5 14 84 5 30 58 5 15V,
Ui 8 40 1 31 17 SK 8 95 5» 80 « 15 86 »V. 31 54 »V. 1«V.
1« 8 «6 1 32 17 98 8 ,I 100 5« 0 S 16 88 o

Tabelle M Reduktionfür Kilogramm in Wiener Pfund und Loth.

L

L .
8L
s»

2 «T », Z WienerPfd. s ZZ Z SZ Z Wien.! Pfund! S LZ ĜrammsSZ

i i 85 8 15 8S 85 1 1 9 35 80 1 1
2 » 18 4 18 88 18 8 2 1 8 40 88 14 2 8
3 5 11 7 17 so 11 5 3 1 11 45 85 11 3 SV,
4 7 4 9 18 88 4 7 4 8 5 50 88 9 4
5 8 89 11 19 SS 89 10 5 8 14 55 81 7 a 4/!
« 10 88 IS 20 »5 88 18 6 8 7 60 1 8 5 d 5.
7 18 15 15 30 5S 18 8 7 4 65 1 5 8 7 «V,8 14 9 s 40 71 1» 8 8 4 9 70 1 8 8 7»/.
9 ie 8 4 I 50 SS 8 14 9 5 8 75 1 10 14 9 8

10 17 V 6 60 107 4 4 10 5 11 80 1 IS 11 10 9
11 19 8V 8 70 184 81 9 15 8 9 85 1 IS 9
« 81 IS 10 80 148 8« 15 20 11 7 SO 1 19 7
13 8» « 18 90 ISO 88 5 25 14 5 > 95 1 88 4
14 84 81 15 100 178 17 1» SO 17 8 100 1 85 8

Tabelle zur Reduktion sin Wiener Karat in Gramm.
8 8 I 8 6 8 8 8 6 8 8 8 8 8 6
6 fl 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 Z 8

Gramm
§
Z

L
Z !

KaratGramm
A

3
Z

KaratGramm
Z

3
« Gramm

>Ä
L
Z §

KaratGramm
§
«s

L
Z KaratGrammH

Z
8
Z

8 L
8
v>

tt
Z

0 80 6 12 8 47 8 23 4 7» 7 34 7 0 s 45 9 86 9 56 11 53 4 V«. o »
0 41 s 13 3 67 8 24 4 94 S 35 7 80 9 46 9 47 5 57 ii 74 0 .. o 6
0 61 8 14 3 88 4 25 5 14 9 86 7 41 5 47 9 68 1 58 ii 94 6 v>. 1 »
0 88 4 15 S 9 0 26 5 S5 5 37 7 68 1 48 9 88 7 59 18 15 8 V. 8 6
1 S o 16 S 89 6 27 5 56 1 38 7 88 7 49 10 9 8 60 18 35 8 V. 5 1
1 83 6 17 S 50 1 28 5 76 7 39 8 3 S 50 10 89 8 61 13 56 4 V, 7 7
1 44 s 18 S 70 7 W 5 97 » 40 8 83 9 51 10 50 4 62 18 77 0 V. 10 »
1 84 8 19 S 91 S 30 6 17 9 41 8 44 5 52 10 71 0 63 13 97 6 . 18 9
1 85 4 20 4 11 9 31 6 88 5 42 8 65 1 53 10 91 6 64 13 18 8 . 15 4
8 6 o 21 4 S8 5 32 6 59 1 43 8 85 7 54 11 18 8 65 13 38 8 V. 18 0
8 86 6 >22 4 5S 1 33 6 79 7 44 9 6 S 55 11 38 8 66 13 59 4 1 80 6

Tabelle zur Reduktionfür Grammin Wiener Karat.
8
8

S KaratZ« Lentigr.Karat64telKarat Eeutigr.8« 64telKarat Teutigr.«
ZL
S« Eentigr.Karat64telKarat Milligr.— 8

L«

1 4 55 1 » 16 50 31 1 33 46 8 15 1 V.
2 9 45 2 6 17 53 32 1 35 47 8 18 2 V.
3 14 36 3 9 18 56 33 1 SS 48 8 81 3 i
4 19 87 4 18 19 59 34 1 48 49 8 84 4 IV.
5 84 18 5 16 20 68 35 1 45 50 8 87 5 IV.
6 89 8 6 19 21 i 1 36 1 48 55 3 43 6 1'/,
7 33 63 7 88 22 i 4 37 1 51 60 3 58 7 s.
8 38 54 8 85 23 i 7 38 1 54 65 S 10 8 »V.
9 43 45 9 88 24 i 11 39 1 57 70 S 86 9 »V.

10 48 35 10 31 25 i 14 40 1 60 75 3 41 10 »
11 53 86 11 34 26 i 17 41 1 63 80 S 57
12 58 17 12 37 27 i 80 42 8 3 85 4 8
13 63 7 13 40 28 i 83 43 8 6 SO 4 84
14 67 68 14 44 29 i 86 44 8 9 95 4 »9
15 78 5S 15 — 47 30 i 89 45 8 18 100 4 55
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Tabelle zur Reduktionfür Dukaten Gold-Gewicht in Gramm.

38 40
41 89
45 38
48 87
52 36
55 85
59 34
62 83
66 32
69 81

Tabelle M Reduktionfür Gramm in Dukaten Gotd-Gewicht.

Tabelle zur Reduktionfür Wiener Mark in Gramm.

T
8 8 6 6 !u» 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Gramm

8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

-ö
S

«
Z

3 v
D Gramm

«s
L
Z

v
Gramm§

Z Z

Z
H
Z Gramm

Z D

SV

8 Gramm
Z

2
Z

-3

Z Gramm
Z

L
Z

SV

GrammCcntigra
8
8

i 17 54 2 11 192 95 9 21 868 37 7 31 543 79 3 41 719 21 2 55 964 79 6 1 9 6
r SS 8 » 12 219 50 1 22 385 91 8 32 561 33 8 42 736 75 3 69 1052 50 5 V. 2 19 3
s 52 62 5 13 228 4 3 2» 403 46 0 33 578 87 8 43 754 29 5 65 1140 21 4 '/ 4 38 5
i 70 16 7 14 245 58 4 24 421 0 2 34 596 41 9 44 771 83 7 70 1227 92 2 >/. 6 57 8
ii 87 70 9 15 263 12 6 25 438 54 4 35 613 98 1 4» 789 37 9 75 1315 63 1 '/! 8 77 1
« 105 25 0 16 280 66 8 26 456 8 5 36 631 50 3 46 806 92 0 80 1403 34 0 °/. 10 96 4
7 122 79 2 17 298 21 0 27 473 62 7 27 649 4 5 47 824 46 2 85 1491 4 9 13 15 6
8 140 33 4 18 815 75 1 28 491 16 9 38 666 58 6 48 842 0 4 99 1578 75 7 v. 15 34 9
S 157 87 6 19 833 29 3 29 508 71 1 39 684 12 8 49 859 54 6 95 1666 46 6 i 17 54 2

LO 175 41 7 29 350 83 5 30 526 25 2 49 701 67 0 50 877 8 7 100 1754 17 5

Tabetle zur Reduction für (Hramm in Wiener Na rk M̂er - Gew cht.

8
8

G
Mark-Loth

6
8

T
Mark-Loth

8
6

T
Mark-Lothj 6

8

G
Mark-Loth

8
6

T
Z
8

8
6

V
's
Z

1 1 29 1 2 429 -- 15 ! 829 46 12 1220 69 9 1620 92 «
2 1' /. 40 2 4 440 25 1 849 47 14 1249 70 11 1640 93 8
3 L' /. 69 3 7 469 26 4 > 869 49 1269 71 13 1669 94 10
4 » ' /. 89 4 9 48» 27 6 ! 889 50 3 1289 72 15 1680 95 12
L 4 ' /. 100 5 11 509 28 8 > 999 51 5 1390 74 2 1709 96 15
6 S' . 129 6 13 520 29 10 ! 920 52 7 1320 75 4 1720 98 1
7 k' /. 140 8 54» 30 13 j 940 53 9 1340 76 6 1749 99 3 !8 169 9 2 569 31 15 ! 960 54 12 1369 77 8 1760 100 5 >
9 »V. 189 10 4 58» 83 1 ! 989 55 14 1380 78 11 178» 101 8

10 9 299 11 6 60» 34 8 > 1999 57 1490 89 13 180» 102 10
11 17 O, 220 12 9 62» 35 6 > 1929 58 2 1429 70 15 1820 103 12
12 11 249 18 11 649 36 8 1949 59 5 1440 87 1 1849 104 14
IS — 269 14 13 669 »7 10 1969 60 7 1469 8» 4 186» 106 1 -
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Gehalt - and Lohnderechnungs -Tabrtirn.
In den beiden Tabellen ist die Woche zn 7 , der Monat zu 30 und daS Jahr zn 360 Tagen gerechnet.

Tabelle zur Umrechnung des täglichen Lohnes oder Einkommens auf Wochen, Monate und Jahre.

o — g
s ° entfällt auf

KLSZ2 o - L 1 Woche 1 Monat 8 Monate 8 Monate 6 Monate 9 Monate 18 Monate

fl kr. fl. > kr. fl. kr. fl- kr. fl- kr. fl- kr. fl kr.

Ikr. 7 60 90 1 80 8 70 3 60
3 14 60 1 SO 1 80 8 60 5 40 7 SO
3 81 90 1 80 8 70 5 40 8 10 10 80
4 S8 1 SO 8 40 3 60 7 SO 10 80 14 40
S 35 1 SO S 4 SO 9 13 50 18
6 48 1 80 3 60 5 40 10 80 16 80 81 60
7 49 8 10 4 SO 6 30 18 60 18 90 SS SO
8 56 8 40 4 80 7 SO 14 40 81 60 88 80
9 63 8 70 5 40 8 10 16 SO 84 30 38 40

10 70 3 6 9 18 87 36so 1 40 6 18 18 36 54 78so S 10 9 18 87 54 81 108
40 S 80 18 84 36 78 108 144so 3 SO 15 SO 45 90 ISS 180
60 4 80 18 36 54 108 168 316
70 4 90 81 48 63 186 189 258
80 5 60 84 48 72 144 816 888
»0 6 so 87 54 81 168 343 324

Ist. 7 SO 60 90 180 870 360» 14 60 180 180 360 540 780
3 S1 90 180 870 540 810 1080
4 S8 ISO 840 360 780 l080 1440
S 35 ISO 300 450 900 1350 1800
6 42 180 360 540 1080 1620 2160
7 49 810 480 630 1270 1890 8520
8 56 840 480 720 1440 2160 ^ 2880
9 63 870 540 810 1620 2430 3840
10 70 — 300 — 600 — 900 — 1800 - 2700 — 3600 —

H. Tabelle zur Umrechnung des jährlichen Lohnes oder Einkommens aus Monate , woch»n und Tage.

so entfällt ans

SeträglchreSlohisjährlLinkomr9 Monate 6 Monate 3 Monate 8 Monate ! 1 Monat 1 Woche 1 Tag

^ fl - > kr. fl - ! kr. fl . ! kr. fl- kr. fl- > kr . § fl. kr. fl > kr.

10000 fl. 7500 5000 — 8500 1866 66 ' /. 833 33' /. 192 31 87 77 ' ,.
5000 3750 3500 1250 833 33 ' /. 416 66' /, 96 15' /, 13 89
1000 750 500 850 166 66' /. 83 ss'/. 19 83 8 79

900 675 450 825 150 75 17 31 8 50
800 600 400 800 133 33-/. 66 66' /, 15 S8-/, 8 82 ' /.
700 525 350 175 116 66' /. 58 33' /. IS 46 I 94 ' /.
600 450 800 ISO 100 50 11 54 1 66 ' /.
500 875 SSO 135 83 33' /. 41 66 ' /, 9 61 ' /, I 39
400 300 800 100 66 66-/. 33 ss '/. 7 69 1 n ' /.
300 825 ISO 75 SO 25 5 77 8»' /.
800 ISO 100 50 SS ss-/. 16 66' /. 3 85 55 ' /,
100 75 SO 85 16 66' /. 8 33-/, 1 92 88
90 67 50 45 82 SO 15 7 50 1 73 85 ' /.
80 60 40 SO 13 SS' /. 6 66' /. 1 54 88 ' /.
70 52 50 SS 17 SO 11 66-/. 5 SS' /. 1 35 1»' /.
60 45 so iS 10 5 I 15 16'/.
SO 87 SO 85 iS SO 8 SS' /. 4 16' /. 96 l4
40 so so 10 6 66 ' /, 3 ss-/. 77 1k
80 82 50 iS 7 50 5 8 50 (»8 8' /.
85 18 75 12 SO 6 SS 4 l6 ' /. 8 8 ' /. 48 6' /.
SO 15 10 5 3 SS' /, 1 66' /. 38' /, »' /.
18 iS 50 9 4 50 3 1 50 35 5
16 iS 8 4 8 66-/. 1 »s-/, 34 4'/,
14 10 50 7 3 50 3 ss-/. 1 16' /. 87 »' /.
iS 9 6 3 3 1 83 s -/.
10 7 50 8 SO 1 66 ' /. 88-/. 19' /. 2' /.

9 6 75 4 SO 8 25 1 SO 75 17' /, »' /,
8 6 4 8 1 SS' /. 66' /. 15' /, 2 ' /.
7 5 85 3 SO 1 75 1 16' /. 58 ' /. 13' /. 8
6 4 50 3 1 SO 1 SO 11' /, 1' /.
5 8 75 8 SO 1 SS »»' /. 41 ' /. S' /, 1' /.
4 3 8 1 66-/. SS' /. ? ' /. 1
3 8 SS 1 50 75 50 85 5' /. '/.8 1 SO 1 SO — ss-/. 16 ' /. s -/. '/.
1 — 75 — 50 — 85 — 16 ' /. — «' /. — 8 —
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Interejsen-Berechnungs-Tabelle.
Zu 3°/«.

Für ein Für 1
halbes
Jahr

Für einen Für

!Ä Jahr Monat
I

einen Tag

fl - I fl - !kr fl - ! kr- ! fl- ! kr - !, fl-> kr.

10 30 — 5 — 2V, _ 2 - 2 « - - ^
15 45 -2' /, — 3' ,. —
SO
25

60
75

iO 5
«' /.

30 SO 15 7-/,
35 i 5 52' /, «V.
40 i 20 >0 lO
50 i 50 75 12-/.
«0 i 80 SO 15 « .s « 6 n
70 2 10 i 25 17-/, « ^ Z I ° L
80 2 40 i 20 20
SO 2 70 i 35 22-/,

100 2 i 50 25 V.
200 6 3 50 IV,
300 S 4 50 75 2' /.
400 12 6 i 3' /.
500 15 7 50 i 25 4' /.
600 18 S i 50 5
700 21 10 50 i 75 s °/.
800 24 12 2 6' /.
900 27 13 50 2 25 7' .

1000 30 15 — 2 50 8.
2000 60 30 5 16' /.
5000 150 — 75 — 12 50 41 '/.

Zu 4°/»

10 40 20 3V. -E N «r»
15 60 30 5
SO
25 1

80 — 40
50

— 6V.
8' /,

—
L

30 1 20 _ 60 — 10 —
35 1 40 70 — 11'/. —
40 1 60 80 13' /.
50 2 1 16' /.
60 2 40 1 SO 20
70 2 80 1 40 23-/. Z 'S' « !
80 3 SO 1 60 26 ' /. 8
SO 3 60 1 80 30 1

100 4 2 33' /. IV .»
200 8 4 66' /.
300 12 6 1
400 16 8 1 33' /. 4V.»
500 20 10 1 66' /. 5°/.»
600 24 12 2 6V.°
700 28 14 2 33' /, 7V.»
800 32 16 2 66' /. 7V.»
SOO 36 18 3 SV.»

1000 40 SO 3 33-/. 11
2000 80 40 6 66' /. 22
5000 SOO 100 16 66' /. 55

Zu 5°/».

10
»

50 25 4' /.
15 75 87-/, «V.
SO 1 50 «V. ^ ^ Ä ^
25 1 25 62' /, 10'/. « ^
30 1 50 75 is -/,
35 1 75 >87-/, 14' /, Z ? 5 > S. 8
40 2 1 16' /.

. «50 2 50 1 25 20°/.
60 3 1 50 25
70 3 50 1 75 LS-/.
80 4 2 33' /. 1-/,.
SO 4 50 2 25 37'/, IV.

100 5 2 50 41' /. IV,
200 10 5 83-/, SV.
300 15 7 50 1 25 4' /.
400 20 10 1 66-/. 5' /,
SOO 25 12 50 2 8' /« «V.
600 30 15 2 50 8' /,
700 "35 17 50 2 siV. SV.
800 40 20 3 33' /. 11
900 45 22 50 3 75 IS ' /.

>000 50 SS 4 16V, 13-/,
2000 100 50 8 33' /. S7' /.
5000 250 '25

!
SO

!
83' /. «SV.

Zu 3'/,°/».

Für ein Für 1
halbes
Jahr

Für einen Für

§ Jahr Monat einen Tag

fl - ! fl - I kr . !> fl. kr. » fl. kr . üfl. kr.
10 — 35 17- /, 1« /.,
15
20 52-/,

70
26' /.
35

4 ' /.
5°/.

25 87' /, 43 ' /. 7V. .
30 1 5 ss -/. 8 ' ,.
35 i 22-/, 61-/. 10°/,.
40
50

1
1

40
75

70
87-/,

11' /.
14' /. ,

. >«.

60 2 10 1 5 17V„
70 2- 45 1 22' /, 20' /. !L^80
SO

2
3

80
15

1
1

40
57-/,

23V.
26- /.

10O 3 50 1 75 29-/.
SOS 7 3 50 58 ' /. i " /-.
300 10 50 5 25 87-/. 2" /,.
400 14 7 i 16V. 3' °/,.
500 17 50 8 75 i 45 °/. 4" /,.
600 21 10 50 1 75 5-' /,.
700 24 50 12 25 2 4 ' /, 6» /,.
800 28 14 2 33' /. 7" /,.
900 31 50 15 75 2 62 ' /. 8-V,.

1000 35 17 50 2 S1V. s -v . .
2000 70 35 5 83' /. 16--/,.
5000 175 85 50 14 58' /. 41-' /,.

Zu 4-/,°/,.

45 22-/, 3' /. .2 - 2 « 2«
15 67-/, — 33-/. — 5°/. — 2 «
20 SO 45 7V, . _ »t
25 1 12' /, — 56' /« — SV« —

g » ^ ä « .30 1 35 67-/, ii -/.
35
40

1
1

57-/.
80

78-/.
SO

13V.
15

50 2 25 1 12-/, — 18' /.
60 2 70 1 35 22-/,
70 3 15 1 57' /, 26 ' /. Z « « > «
80 3 60 1 80 SO Ä 's
90 4 5 2 2' /, 1-/.

100 4 50 2 25 37-/, 1' /.
20S 9 4 50 75 2' /,
SOO 13 50 6 75 1 12-/, 3V.
400 18 s 1 SO 5
500 22 50 11 25 1 87-/, 6' /.
600 27 13 50 2 25 7-/.
700 31 SO 15 75 2 62' /, 8V.
800 36 18 3 10
SOO 40 50 20 25 3 37-/, UV.

1000 4L 22 50 3 75 12V,
2000 SO 45 7 50 25
5000 225 112 50 18 75 62 -/,

Zu 6°/. .

10
15

- 60
SO

- 30
45

- 5
7-/.

- U-L « Z-» U

20 1 20 60 10 o -L-L U 'SL25 1 50 75 12' /,
30 1 80 90 15
35 2 10 1 5 — 17' /, —
40 2 40 1 SO 20
50 3 1 50 25
60 3 60 1 80 30 1
70 4 SO 2 10 35 iV-
80 4 80 2 40 40 i -/.
SO 5 40 2 70 45 i -/.

100 6 3 50 i ' /.
200 12 6 1 3' /.
300 18 S 1 50 5
400 24 12 2 6V.
500 30 15 2 50 8' /.
600 36 18 3 10
700 42 21 3 50 11' /.
800 48 24 4 13' /.
SOO 54 27 4 50 15

1000 60 30 5 16 ' /.
2000 120 60 10 33 ' /.
'0 00 300 150 25 83 -/.
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